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Bürokratie- und
Praxismonster Mindestlohn

Liebe Handwerkskolleginnen und 
-kol legen,

die ersten Monate des Jahres sind nun 
vorbei und das gibt Anlass, eine erste Be-
wertung des zum 1.1.2015 eingeführten 
Mindestlohns vorzunehmen.

Das Mindestlohngesetz hat erhebliche 
bürokratische, praktische und rechtliche 
Hürden für die Handwerksbetriebe ver-
schiedener Gewerke mit sich gebracht.

Der Arbeitgeber ist nunmehr dazu ver-
pfl ichtet, für das Mehr seiner Arbeitneh-
mer Arbeitsbeginn, -ende sowie Pausen-
zeiten schriftlich festzuhalten. Dies stellt 
einen erheblichen zeitlichen und büro-
kratischen Aufwand für die Betriebe dar 
und ist für einen Großteil der Betrie-
be nur mit großem personellem Einsatz 
durchführbar, zumal die Aufzeichnungen 
nach den gesetzlichen Vorschriften inner-
halb von sieben Tagen vorliegen müssen. 
Es ist nur schwer möglich den Dokumen-
tationspfl ichten in Kooperation mit dem 
Mitarbeiter, der unter der Woche an ver-
schiedenen Tätigkeitsorten beschäftigt ist, 
nachzukommen. Ferner ist die Pfl icht zur 
Dokumentation bei Mitarbeitern mit ei-
ner Lohnhöhe bis zu 2.958,00 € nicht 
nachzuvollziehen. Daher muss es zukünf-
tig Vereinfachungen bei den Aufzeich-
nungspfl ichten und eine Absenkung der 
Lohngrenze für die Dokumentation ge-
ben.

Praktisch haben sich die Kontrollen 
durch die Finanzkontrolle Schwarzarbeit 
als teilweise völlig unangemessen für die 
Handwerksbetriebe herausgestellt. Betrof-
fen sind erstmals auch Betriebe, die vorher 
wenig bis keine Berührungspunkte mit 

dem Zoll hatten. So ist es völlig unver-
ständlich, wenn bei Kontrollen schwerbe-
waffnete und mit schusssicheren Westen 
sowie mit Maschinenpistolen ausgestatte-
te Zollmitarbeiter verängstigte Mitarbeiter 
von Metzgerei-, Bäckerei- oder Kondito-
renbetrieben vor den Augen der Kunden 
öffentlich während der Öffnungszeiten 
nach Arbeitszeiten und Löhnen ausfra-
gen. Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit 
sollte auf eine umsichtige, rücksichts-
volle und vor allen Dingen angemessene 
Zusammenarbeit mit den Handwerksbe-
trieben bedacht sein. Wer lediglich sei-
nen üblichen Tätigkeiten nachgeht, kann 
nicht ähnlich einem Schwerverbrecher be-
handelt werden. Daher müssen die Kon-
trollen auf das jeweilige Gewerk je nach 
Einzelfall angepasst und verhältnismäßig 
durchgeführt werden.

Unabhängig von den tatsächlichen 
Problemen ist durch die Schaffung der 
Auftraggeberhaftung eine gefährliche 
rechtliche Haftungsfalle für Unterneh-
mer normiert worden, da der Generalun-
ternehmer für die Zahlung des Mindest-

lohns an alle Mitarbeiter der beauftragten 
Subunternehmer wie ein Bürge haftet, 
ohne dass er sich aktuell rechtssicher da-
vor schützen kann. Diese Regelung schafft 
Unsicherheit unter den Handwerkern. Es 
ist daher angezeigt, dass eine entsprechen-
de gesetzliche Klarstellung erfolgt, die es 
dem Unternehmer ermöglicht, sich durch 
Vorlage geeigneter Unterlagen, die der 
Subunternehmer zur Verfügung stellen 
muss, zu entlasten.

Es ist dementsprechend der Politik 
nachhaltig und wiederkehrend zu vermit-
teln, dass die vorherrschende Situation 
bzw. Handhabung so nicht sein kann und, 
dass die bestehenden Unsicherheiten und 
Irritationen erkannt und zeitnah aufgelöst 
werden. Ein erster Schritt in diese Rich-
tung hat die Bundesregierung endlich an-
gekündigt in Form der Überprüfung der 
bestehenden Regelungen. Zu begrüßen ist 
daher auch der Vorschlag des CSU-Gene-
ralsekretärs Andreas Scheuer nach einer 
Aussetzung der Kontrollen bis zu einer 
Überarbeitung des Mindestlohngesetzes.

Die Überprüfung des Mindestlohnge-
setzes ist auch mehr als angezeigt, um dem 
Handwerker wieder die „normale“ Arbeit 
zu ermöglichen und diesen nicht in büro-
kratischen Strudeln versinken zu lassen, 
denn ansonsten werden viele Projekte, 
gerade auch im Baugewerbe, erheblichen 
Verzögerungen ausgesetzt.

In diesem Sinne ist es auch an uns 
Handwerksbetrieben und der Hand-
werksorganisation gelegen, die besonde-
ren Regelungen immer wieder auf ihre 
Praxistauglichkeit zu hinterfragen und 
Missstände anzusprechen und ggf. zu än-
dern.

HandwerksforumRecht + AusbildungNamen + NachrichtenTermine
FORUM 2/2015

3Editorial

Willi Reitz
Kreishandwerksmeister



6 38
Wertvolle Tipps und Hinweise rund 
um‘s Thema Bauen und Sanieren 
gibt es im Themenschwerpunkt 
dieser Ausgabe. Unter anderem, 
wie man auch nachts von seiner 
Solaranlage profi tieren kann.

Mit der Fahrzeugspende eines fabrik-
neuen Hyundai i10 der Hyundai 
Motor Deutschland GmbH erhielt das 
überbetriebliche Ausbildungszentrum 
der Kraftfahrzeuginnung in Bergisch 
Gladbach ein neues Übungsfahrzeug. 
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Jährlich werden in Deutschland über 
120.000 Wohnungseinbrüche mit 
einem Gesamtschaden von mehre-
ren einhundert Million Euro verübt. 
Tipps zur Vorbeugung gab es auf den 
5. Bergischen Sicherheitstagen.

Auch diesmal brachten es die Akteure 
der Friseurinnung Bergisches Land
wieder auf den Punkt und
präsentierten die saisonalen Trends 
der Frisuren- und Make-up-Mode 
für das kommende Frühjahr. 
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Energieeffi zienz 2015: 

Das ändert sich für Verbraucher
und Hauseigentümer

Das Jahr 2015 bringt einige neue 
Vorgaben für Produkte und Dienstleis-
tungen, die Einfluss auf den Energie-
verbrauch haben – von Kaffeemaschi-
nen und Backöfen bis zu Heizkesseln 
und Energieberatungen.

Neues EU-Label für Heizungen
und Warmwasserbereiter 
Ab 26. September 2015 gilt das EU-La-
bel inklusive Mindestanforderungen an 
die Energieeffi zienz auch für Heizungen 
und Warmwasserbereiter. Das Label ist für 
neue Geräte bis 70 Kilowatt Wärmeleis-
tung verpfl ichtend – und damit für alle 
üblichen Heizungen in Ein- und Zweifa-
milienhäusern. Die Regelung betrifft nur 
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Hauseigentümer, die sich ein neues Gerät 
anschaffen. 

Höhere Anforderungen
an Heizkessel, Kamine und
Dämmung von Dachböden 
Öl- und Gas-Standardheizkessel, die älter 
als 30 Jahre sind, dürfen ab 1. Januar 2015 
nicht mehr betrieben und müssen ausge-
tauscht werden. Durch Ausnahmerege-

lungen sind zahlreiche Heizkessel jedoch 
nicht betroffen. Dies gilt zum Beispiel für 
Brennwert- oder Niedertemperaturkessel 
sowie Heizkessel in selbstgenutzten Ein- 
und Zweifamilienhäusern. Die Überprü-
fung erfolgt durch den Schornsteinfeger.

Auch für neue und alte Kamin- und Ka-
chelöfen gelten ab 2015 strengere Regeln 
für den Ausstoß von Staub und Kohlen-

monoxid. Deswegen sollten Verbraucher 
beim Neukauf und bei der Überprüfung 
bestehender Öfen ihren Schornsteinfe-
ger fragen, ob die neuen Anforderungen 
erfüllt sind oder ob nachgerüstet werden 
muss.

Mit wenigen Ausnahmen müssen 
Hausbesitzer bis Ende 2015 die oberste 
Geschossdecke oder das Dach ihrer unbe-
heizten Dachräume dämmen, sofern der 
Mindestwärmeschutz nicht erfüllt ist.

Energieausweis in
Immobilienanzeigen wird Pflicht 
Ein Bußgeld riskiert, wer ab 1. Mai 2015 
in einer Immobilienanzeige für Wohnge-
bäude keine Pfl ichtangaben zur Energie-
effi zienz macht. In der Immobilienanzeige 
müssen das Baujahr des Hauses, der Ener-
gieträger der Heizung, der Endenergiever-
brauch oder -bedarf aus dem Energieaus-
weis und die Art des Ausweises dargestellt 
sein. ◆

Quelle: DENA

EditorialRecht + AusbildungNamen + NachrichtenTermine
FORUM 2/2015

7Handwerksforum



Strom von der Sonne
– und das auch nachts?

Mit Speichersystemen kann die 
Sonnenkraft nicht nur tagsüber ge-
nutzt werden.

Totgesagte leben länger. Das be-
weist auch die Stromerzeugung 
per Solaranlage. Im Zuge der 

Energiewende wurde die Einspeisevergü-
tung für neue Photovoltaikanlagen  im-
mer weiter abgesenkt. Hinzu kommt, dass 
die Vergütung für den Eigenverbrauch 
von selbst erzeugtem Strom aus Solaran-
lagen, die nach dem 1. April 2012 in Be-
trieb gingen, komplett gestrichen wurde. 
Dennoch ist es jetzt vielleicht sogar at-
traktiver denn je, Solarstrom zu erzeugen: 
Die Nutzung eines Stromspeichers macht 
nämlich unabhängig von der Tageszeit des 
Strombedarfs.

Einer der größten Nachteile von So-
larstrom war: Erzeugt und zur Verfügung 
stand dieser emissionsfreie Strom in den 
„Sonnenstunden“ – also tagsüber. Aller-
dings steigt der tatsächliche Strombedarf 
gerade in den Abend- und Nachtstunden, 

wenn Beleuchtung erforderlich ist oder 
am Feierabend die Wäsche gewaschen 
wird.

Die Lösung können PV-Anlagen bie-
ten, die mit Stromspeichersystemen ge-
koppelt sind. Hier kann der tagsüber 
erzeugte Strom jederzeit „abgerufen“ wer-
den. Solche Speichersysteme können bei 
der Neuinstallation einer Solaranlage in-
tegriert oder in bestehende Anlagen nach-
gerüstet werden.

Beide Möglichkeiten werden auf 
Wunsch mit KfW-Mitteln gefördert. Pro 
installierter Modulleistung in kWp (=Ki-
lowatt/peak d. h. mögliche Spitzenleis-
tung) werden Tilgungszuschüsse in Höhe 
von 660 Euro (bei Anlagen, die bereits in 
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Betrieb sind und nachgerüstet 
werden: 600 Euro je kWp) ge-
zahlt (Stand Februar 2015).

Für die optimale Nutzung 
des selbst erzeugten Stroms 
sorgt bei diesen Systemen eine 
z. T. „lernfähige“ Steuerung. 
In diesem Fall wird der vor-
aussichtliche Strombedarf zu 
bestimmten Zeiten auf der Ba-
sis von „erlernten“ individuel-
len Erfahrungswerten ermit-
telt und die Speichernutzung 
so geregelt, dass eine optimale 
Balance zwischen Netzeinspei-
sung des gerade nicht selbst be-
nötigten Stroms und Speiche-
rung des so erzeugten Stroms 
gewährleistet ist. Wird zu be-
stimmten Tageszeiten mehr 
Strom erzeugt als selbst benö-
tigt, erfolgt eine automatische 
Einspeisung ins öffentliche 
Netz, die auch weiterhin ver-
gütet wird. Einige Steuerungen 
gehen auf Wunsch über den 
hausinternen Internetanschluss 
des umweltbewussten Betrei-

bers online. Aufgrund von 
Wetterdaten und -prognosen 
erfolgt dann ein automatisches 
„Feintuning“ der Speichersteu-
erung durch den Hersteller des 
Speichersystems. Übrigens bie-
tet ein solches Speichersystem 
auch den Zusatznutzen eines 
Strompuffers, der z. B. die an 
das Stromnetz angeschlosse-
nen Computer des Anlagenbe-
treibers bei einem Stromausfall 
vor dem Abschalten und damit 
verbundenem möglichem Da-
tenverlust schützt.

An der Installation einer sol-
chen Solaranlage sollte in je-
dem Fall ein entsprechend qua-
lifi zierter Innungs-Fachbetrieb 
beteiligt sein. Als Experte sorgt 
er auch für die fachgerech-
te Montage der Module auf 
dem Dach und die notwendi-
gen Durchdringungen der Lei-
tungen durch die Dämm- und 
Sperrschichten. ◆

Quelle: Dachdecker-
Verband Nordrhein
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Dachdeckerinnung Bergisches Land rät, wo mit dem Energiesparen begonnen werden sollte

Volltanken? Bitte erst später
Derzeit gehört es zu den sinnvolls-

ten langfristigen Geldanlagen, sein 
Geld auszugeben. Zum Beispiel für 
Maßnahmen, die beim Energiesparen 
helfen. Denn eines ist sicher: Energie 
wird immer teurer – trotz kurzzeitiger 
Preissenkungen zwischendurch.

Vielen Hausbesitzern stellt sich 
dann immer wieder die Frage, 
wo sie am effektivsten mit dem 

Energiesparen an der selbstgenutzten oder 
vermieteten Immobilie beginnen sollen 
– bei der Heizung oder der Wärmedäm-
mung?

„Natürlich sollte jede Heizungsanlage 
die benötigte Wärme so sauber und so ef-
fektiv wie möglich erzeugen“, erklärt ein 
Sprecher des Dachdecker Verbands Nord-
rhein in Düsseldorf. „Und das kann die 

Heizung nur, wenn sie auf alle anderen 
Gebäudeparameter exakt zugeschnitten 
ist“. Für investitionsbereite Hausbesitzer 

bedeutet das, zunächst die Gebäudehül-
le gegen Wärmeverluste zu schützen, be-
vor der tatsächliche Energiebedarf berech-

So sieht es unter vielen Dacheinde-ckungen aus – und damit wird die Wärmedämmung nach der 
EnEV 2014 nach DIN 4108-2: 2013-02 nicht erfüllt. Außerdem wird teure Energie unnötig „verheizt“.
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net werden kann. Denn eine Heizung ist 
mit einem Automotor vergleichbar: Ist der 
Motor zu groß für das Fahrzeug, arbeitet 
er ebenso unwirtschaftlich wie ein zu klei-
ner Motor in einem zu großen Auto.

Um die Gebäudehülle wirksam ge-
gen Wärmeverluste zu schützen, liegt ein 
enormes Einsparpotenzial im Dachbe-
reich. Denn Wärme steigt nun mal nach 
oben. Eine fachgerecht ausgeführte Wär-
medämmung schützt übrigens nicht nur 
in der Heizperiode vor Energieverschwen-
dung, sondern auch im Sommer vor ei-
ner übermäßigen Aufheizung der Dach-
räume. Wenn der Dachspeicher nicht als 
Wohnraum genutzt wird, kann anstatt der 
Dämmung der Dachfl äche nach der gel-
tenden Energieeinsparverordnung (EnEV 
2014) auch die Dämmung der obersten 
Geschossdecke erfolgen. Als Grenzwert, 
der nicht überschritten werden darf, gilt 
in beiden Fällen gemäß EnEV 2014 nach 
DIN 4108-2: 2013-02 ein Wärmedurch-
gangskoeffi zient von 0,24 Watt/m2K. Für 
viele Wohngebäude im Bestand besteht 
übrigens eine Pfl icht zur Nachrüstung bis 
zum 31.12.2015.

Welche Gebäude dies betrifft, welche 
Art der Dämmung und welche Ausführung 
(z. B. auch Dicke der Dämmung) diese 
Vorgaben erfüllen, kann der Dachdecker-
Fachbetrieb berechnen und durch seine 
fachgerechte Ausführung auch gewährleis-
ten. Also Hände weg vom Do-it-Yourself.

Doch nicht nur im Dachbereich kön-
nen Wärmeverluste reduziert werden. 
Auch die übrigen Gebäudeteile, also Au-
ßenwände und Kellerdecken, können 
vom Dachdecker als Experte für die ge-
samte Dach-, Wand- und Abdichtungs-
technik optimiert werden. Die Maßnah-
men reichen von einer Dämmung der 
Kellerdecke bis zu vorgehängten hinter-
lüfteten Fassadensystemen (VHF). Die 
Unterkonstruktion dieser VHF-Systeme 
erlaubt eine Luftzirkulation, die auch 
Feuchtigkeit „abtransportiert“ und so eine 
Durchfeuchtung der Wände mit der ge-
fürchteten Schimmelbildung zuverlässig 
verhindert.

Erst wenn diese Maßnahmen an der 
Gebäudehülle erfolgt sind, lassen sich 
der genaue Energiebedarf und damit die 
optimale Dimensionierung einer neuen 
Heizungsanlage exakt und wirtschaftlich 
berechnen. Nur so wird die Investition 
auch zur sicheren und langfristig renta-

blen Geldanlage – und der Dachdecker-
Fachbetrieb zum echten „Anlagebera-
ter“.

Die Adressen qualifi zierter Dachde-
cker-Fachbetriebe gibt es im Internet un-
ter www.handwerk-direkt.de.

EditorialHandwerksforumNamen + NachrichtenTermine
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Für Einzelmaßnahmen und Komplettsanierungen gibt es Unterstützung vom Staat

Energetisch Modernisieren
mit staatlicher Förderung

In älteren, unsanierten Häusern 
reißen die Heizkosten oft ein Loch 
ins Budget. Energetische Modernisie-
rungsmaßnahmen können helfen, die-
se Ausgaben zu senken.

Wer langfristig sparen möchte, 
muss zwar zunächst das Geld 
für die notwendige Investiti-

on aufbringen. Aber sowohl für einzelne 
energetische Modernisierungsmaßnah-
men als auch für Komplettsanierungen 
gibt es verschiedene staatliche Fördermög-
lichkeiten.

KfW und BAFA: Fördermittel für ener-
getische Modernisierungen
Wer energiesparende Heizungstechnik 
einbauen, erneuerbare Energien nut-

zen, die Fenster modernisieren oder das 
Dach, die Fassade oder die Kellerdecke 
dämmen will, fi ndet geeignete Förder-
töpfe mithilfe einer Postleitzahlen-Suche 
auf www.die-hauswende.de. Dort kön-
nen Informationen über bundesweite 
und regionale Programme recherchiert 
werden. Zinsgünstige Kredite (zum Teil 
auch mit Tilgungszuschüssen) oder In-
vestitionszuschüsse stellt zum Beispiel die 
staatliche Förderbank KfW über das Pro-
gramm „Energieeffi zient Sanieren“ bereit. 
Die Nutzung erneuerbarer Energien zur 
Warmwasserbereitung oder zum Heizen 
fördert auch das Bundesamt für Wirt-
schaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA).

Energieberatung gibt Orientierung
Für Hausbesitzer ist es sinnvoll, sich zu-

nächst einen Überblick über empfehlens-
werte energetische Modernisierungsmaß-
nahmen an ihrem Haus zu verschaffen. 
Einen guten Einstieg liefert ein Vor-Ort-
Termin mit einem qualifi zierten Ener-
gieberater. Das Online-Portal www.die-
hauswende.de bietet Kontaktadressen von 
qualifi zierten Experten in allen Regionen 
Deutschlands. Der Energieberater über-
prüft den Zustand der Bausubstanz und 
der Heizung, stellt sinnvolle Verbesse-
rungsvorschläge zusammen und gibt ers-
te Hinweise, welche Möglichkeiten für die 
Finanzierung infrage kommen. Weiterer 
Vorteil: Die Vor-Ort-Energieberatung in 
Ein- und Zweifamilienhäusern wird mit 
bis zu 800 Euro bezuschusst. Die Antrag-
stellung beim BAFA übernimmt der Be-
rater selbst.

12
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Abwärme nutzen lohnt 
sich jetzt auch für

kleine Unternehmen
Die Deutsche Energie-

Agentur (dena) rät kleinen 
und mittleren Unterneh-
men (KMU) mit hohem Pro-
zesswärmebedarf, jetzt eine 
Energieberatung mit Fokus 
auf Abwärmenutzung in An-
spruch zu nehmen.

Denn die Beratungskos-
ten sind für KMU ab 
sofort bis zu 80 Pro-

zent förderfähig. Die Bundes-
regierung bezuschusst erstmals 
die Erstellung von Konzepten 
zur Abwärmenutzung im Rah-
men einer geförderten Energie-
beratung, um auch in KMU 
Abwärmepotenziale besser zu 
erschließen. Entsprechende An-
träge können Unternehmen ab 
1. Januar 2015 über das Förder-

programm „Energieberatung im 
Mittelstand“ beim Bundesamt 
für Wirtschaft und Ausfuhrkon-
trolle (BAFA) stellen.

Wärme spielt im Produk-
tions- und Verarbeitungspro-
zess eine entscheidende Rolle. 
Rund 64 Prozent ihres Ener-
gieverbrauchs wendeten Unter-
nehmen in Deutschland 2013 
für die Erzeugung von Prozess-
wärme auf. Ein wesentlicher 
Teil der erzeugten Energie-
mengen geht jedoch häufi g in 
Form von Abwärme verloren. 
Obwohl diese weiter genutzt 
werden könnte, sind in jedem 
zweiten Unternehmen die Ab-
wärmepotenziale unbekannt – 
insbesondere in kleineren Be-
trieben. ◆

Im Gespräch mit dem Ener-
gieberater können auch weite-
re Finanzierungsfragen geklärt 
werden. Zum Beispiel, wie 
das vorhandene Budget am ef-
fektivsten eingesetzt werden 
kann. Eine energetische Mo-
dernisierung muss nicht in ei-
nem Schritt erfolgen, sie kann 

auch über einen längeren Zeit-
raum Stück für Stück umge-
setzt werden. Das entlastet den 
Geldbeutel. Der Energieberater 
erstellt dann einen detaillier-
ten Maßnahmenplan für eine 
schrittweise Sanierung. ◆

Quelle: DENA
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Mehr Geld vom Staat
für die Energieberatung

Wer sein Haus modernisieren und 
langfristig Energiekosten senken 
möchte, wird vom Staat mehr denn je 
dabei unterstützt: Die Zuschüsse für 
eine Vor-Ort-Energieberatung werden 
ab März 2015 deutlich erhöht. 

Um nach der Modernisierung die 
höchstmögliche Energieeinspa-
rung zu realisieren, empfi ehlt die 

Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena), 
bereits am Anfang des Sanierungsprozes-
ses einen qualifi zierten Energieberater ein-
zubinden. Unter www.energie-effi zienz-
experten.de können Hauseigentümer ge-
eignete Fachleute für die Sanierung oder 
den Neubau fi nden.

Ganz gleich, ob Hausbesitzer nur eine 

neue Heizung oder eine komplette Sanie-
rung planen: Eine Vor-Ort-Beratung ist 
der erste Schritt für Hausbesitzer, die eine 
energetische Modernisierung durchführen 

wollen. Denn jedes Haus muss für sich be-
trachtet werden: Was bei dem einen wirt-
schaftlich sinnvoll ist, kann beim Nach-
barn der falsche Weg sein.“

14
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Modernisierung:
Die Energieberatung kommt zuerst
Hausbesitzer können für die Vor-Ort-
Energieberatung besonders unbürokratisch 
Fördermittel erhalten. Denn der Energie-
berater übernimmt die Antragstellung. Er 
analysiert die baulichen Eigenschaften des 
Hauses und erstellt daraufhin individu-
elle Modernisierungsempfehlungen. Das 
reicht von Einzelmaßnahmen bis hin zu ei-
ner Komplettsanierung zum Effi zienzhaus. 

Die Experten erläutern außerdem, welche 
Förderprogramme zur Verfügung stehen 
und wie sich diese kombinieren lassen. 

Ab März 2015 erhöht sich der Zuschuss 
für den energetischen Rund-um-Check 
eines Hauses von 400 auf 800 Euro. Bei 
Wohnhäusern mit mindestens drei Woh-
nungen steigt die Förderung sogar auf bis 
zu 1.100 Euro. Es können maximal 60 
Prozent der Beratungskosten gefördert 

werden. Wenn der Experte den Energie-
beratungsbericht in einer Wohneigentü-
merversammlung erklärt, wird dies noch 
einmal mit bis zu 500 Euro gefördert. Vo-
raussetzung für eine Förderung ist die Be-
ratung durch einen vom Bundesamt für 
Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) 
anerkannten Fachmann. In der Energieef-
fi zienz-Expertenliste für Förderprogramme 
des Bundes unter www.energie-effi zienz-
experten.de sind zugelassene Berater leicht 
zu fi nden. 

Das Bundesministerium für Wirtschaft 
und Energie (BMWi), das BAFA und die 
KfW Bankengruppe hatten im Jahr 2011 
beschlossen, qualifi zierte Energieeffi zienz-
Experten in einer bundeseinheitlichen 
Datenbank zu führen. Ziel ist, die Qua-
lität von geförderten Energieberatungen 
und energieeffi zienten Neubau- oder Sa-
nierungsmaßnahmen sicherzustellen und 
qualifi zierte Experten für Verbraucher 
leichter auffi ndbar zu machen. Die dena 
betreut die Expertenliste seitdem. ◆
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Know-how reinstecken – Energie rausholen

Die Energiewende beginnt zuhause
Strom ist kostbare Energie – wer sie 

intelligent nutzen will, braucht den 
nötigen Durchblick. Die Fachbetriebe 
der E-Handwerke zeigen wie es geht: 
das Zauberwort heißt „Energieopti-
mierung“.

Wenn es um Energieeinspa-
rung geht, denken viele 
gleich an Wärmedämmung 

oder an neue Fenster und Türen. Doch 
Energiesparen heißt auch Strom sparen.

Dass die Strompreise weiter steigen, ist 
sicher. Schon allein deshalb lohnt es sich 
für alle privaten Haushalte über Maßnah-
men zur Energieeinsparung nachzuden-
ken. Mit moderner Elektrotechnik bieten 
sich überzeugende Lösungen an, die für 
mehr Energieeffi zienz sorgen.

Bedarfsgerechte Komfort- und Sicher-
heitslösungen zählen genauso dazu wie 
elektronisch geregelte Energiesparpumpen 
für die Heiztechnik oder der Einbau einer 
Photovoltaikanlage.

Ob Wohnung oder Haus, Wärme oder 
Licht, Küche oder Keller: Der Energiebe-
darf in Ihrem Zuhause ist jeden Tag anders. 
Wenn die ganze Familie da ist, soll es woh-
lig warm sein. Wenn die Sonne scheint, 
darf es drinnen nicht zu heiß werden. 
Wohnkomfort zu genießen muss nicht hei-
ßen, kostbare Energie zu verschwenden.

Um alle Einsparpotenziale auszuschöp-
fen, brauchen Sie intelligente Technik – 
und einen Profi , der alles bedarfsgerecht 
abstimmt. Sie werden staunen, wie viel 
Geld Sie mit dem sinnvollen Einsatz von 
Strom sparen können.

Energieeffi zienz-Lösungen bieten die 
Fachbetriebe im Elektrotechniker- und 
IT-Handwerk (www.feh-nrw.de, Fachbe-
triebssuche). ◆
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Eine Steckdose neben der 
Tür, eine weitere unter dem 
Fenster – das ist in Altbauten 
mit „historischer“ Elektroin-
stallation keine Seltenheit. 
Wer die Zahl der Strom-
zapfstellen durch Mehrfach-
steckdosen erhöht, legt nicht 
nur Stolperfallen. Er riskiert 
auch eine Überlastung der 
Stromleitung, in der alles zu-
sammenläuft.

Im Elektronik-Zeitalter 
sind aber nicht nur die 
Anzahl der Steckdosen 

und Lichtschalter in Altbau-
ten unzureichend. Zusätzlich 
haben Alterungsprozesse und 
jahrzehntelange Benutzung 
Spuren hinterlassen. Isolie-
rungen sind abgebröckelt, viel 
benutzte Steckdosen haben 
ihren Halt verloren und Ab-
deckungen können schadhaft 
sein.

Durch Feuchtigkeit, 
schlechte Isolation und lose 
Klemmstellen bei alten Lei-
tungen oder defekte Elektroge-
räte können brandgefährliche 
Kriech- und Fehlerströme ent-
stehen.

Fachleute empfehlen beson-
ders in Altbauten den E-CHECK 
– die regelmäßige Überprüfung 
der elektrischen Anlage durch 
qualifi zierte Elektrohandwerks-
betriebe. Wird die E-CHECK 
Plakette erteilt, sind alle sicher-
heitsrelevanten Anforderungen 
an die elektrotechnische Anla-
ge erfüllt. Ein Prüfprotokoll do-
kumentiert die Ergebnisse der 
messtechnischen Überprüfung.

Gibt es Schwachstellen in der 
Verkabelung? Muss etwas aus-
getauscht oder ergänzt werden? 
Ist es empfehlenswert, Fehler-
stromschutzschalter nachzurüs-
ten, die im Gefahrenfall recht-
zeitig den Strom abschalten? 
Was ist zwingend erforderlich, 
was ist zusätzlich sinnvoll oder 
kann den Komfort verbessern? 
Welche Kosten entstehen?

Antworten auf diese Fragen 
und eine ausführliche Beratung 
bieten die Innungsbetriebe der 
Elektrohandwerke. Energieef-
fi zienzberatung ermittelt indi-
viduelles Sparpotential Zusätz-
lich zur E-CHECK Prüfung 
beraten viele Betriebe auch zum 
Thema Energiesparen. ◆

Sicherheit und Energiesparen

Vorsicht bei überlasteten 
Stromleitungen

FORUM 2/2015
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Steuerbonus für Handwerkerleistungen
BFH: Auch (vorbeugende) Erhal-

tungsmaßnahmen, wie Dichtheitsprü-
fungen von Abwasserleitungen, sind 
steuerbegünstigte Handwerkerleis-
tungen.

Der Bundesfi nanzhof (BFH) hat 
mit Urteil vom 6. November 
2014 (veröffentlicht am 28. Ja-

nuar 2015) entschieden: 

Die Überprüfung der Funktionsfähig-
keit einer Anlage (Dichtheitsprüfung ei-
ner Abwasserleitung) durch einen Hand-
werker und damit die Erhebung des unter 
Umständen noch mangelfreien Istzustan-
des kann ebenso eine steuerbegünstigte 
Handwerkerleistung i.S.d. § 35 a Abs. 3 
Einkommensteuergesetzes (EStG) sein, 
wie die Beseitigung eines bereits eingetre-
tenen Schadens oder vorbeugende Maß-
nahmen zur Schadensabwehr. 

Ausgangsfall
Strittig war, ob eine Dichtheitsprüfung 
der Abwasserleitung eines privat genutz-
ten Wohnhauses eine Steuerermäßigung 
nach § 35 a Abs. 3 EStG für die Inan-
spruchnahme von Handwerkerleistungen 
für Renovierungs-, Erhaltungs- und Mo-
dernisierungsmaßnahmen darstellt. Das 

Finanzamt war der Auffassung, dass die 
Dichtheitsprüfung – wie die vom TÜV 
oder anderen autorisierten Fachkräften 
durchzuführende Sicherheitsprüfung ei-
ner Heizungsanlage im Gegensatz zu einer 
Wartung der Heizungsanlage – mit einer 
Gutachtertätigkeit vergleichbar ist. Nach 
Randnummer 22 des Schreibens des Bun-
desfi nanzministeriums (BMF) vom 10. Ja-
nuar 2014 sind Aufwendungen, bei denen 
eine Gutachtertätigkeit im Vordergrund 
steht, nicht nach § 35 a EStG begünstigt. 
Das Finanzgericht 
(FG) gab der Klage 
statt.

Gerichtliche Ent-
scheidung 
Der BFH entschied: 
Die Dichtheitsprü-

fung der Abwasserleitungen des privat ge-
nutzten Wohnhauses ist als steuerbegüns-
tigte Handwerkerleistung i.S. des § 35 a
Abs. 3 EStG zu beurteilen. Denn die 
Dichtheitsprüfung der Abwasserleitung 
hat der Überprüfung der Funktionsfä-
higkeit einer Hausanlage gedient und ist 
damit als (vorbeugende) Erhaltungsmaß-
nahme zu beurteilen. Die regelmäßige 
Überprüfung von Geräten und Anlagen 
auf deren Funktionsfähigkeit erhöht de-
ren Lebensdauer, sichert deren nachhalti-
ge Nutzbarkeit, dient überdies der vorbeu-
genden Schadensabwehr und zählt damit 
zum Wesen der Instandhaltung. Dies gilt 
auch dann, wenn hierüber eine Bescheini-
gung „für amtliche Zwecke“ erstellt wird. 
Denn durch das Ausstellen einer solchen 
Bescheinigung wird eine handwerkliche 
Leistung weder zu einer gutachterlichen 
Tätigkeit noch verliert sie ihren Instand-
haltungscharakter. ◆
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Rundfunkbeitrag ist verfassungsgemäß
Der Rundfunkbeitragsstaatsvertrag

begegnet keinen durchgreifenden eu-
roparechtlichen oder verfassungs-
rechtlichen Bedenken. Insbesondere ist 
er in allen seinen Regelungsteilen for-
mell und materiell verfassungsgemäß.

Das Verfahren betrifft die Frage 
der Rechtmäßigkeit der Rund-
funkbeiträge als Gegenleistung 

für die individuelle Empfangsmöglichkeit 
öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Kon-
kret ging es um die Berufungen von drei 

Klägern, die sich gegen die Erhebung von 
Rundfunkbeiträgen im privaten Bereich 
durch den WDR gewandt hatten. Die Klä-
ger machten insbesondere geltend, dass der 
Rundfunkbeitragsstaatsvertrag (RBStV), 
der seit dem 1.1.2013 die Rechtsgrundlage 
für die Erhebung von Rundfunkbeiträgen 
darstellt, verfassungswidrig sei.

Das VG Köln und das VG Arnsberg 
wiesen die Klagen ab. Die Berufungen 
hatten vor dem OVG keinen Erfolg. Die 
Revision zum BVerwG wurde zugelassen.

Der Rundfunkbeitragsstaatsvertrag be-
gegnet keinen durchgreifenden europa-
rechtlichen oder verfassungsrechtlichen 
Bedenken. Insbesondere ist er in allen sei-
nen Regelungsteilen formell und materiell 
verfassungsgemäß.

Die Gesetzgebungskompetenz für die 
Erhebung des Rundfunkbeitrags liegt bei 
den Ländern. Der durch den Rundfunk-
beitragsstaatsvertrag sowohl für den priva-
ten Bereich als auch für den nicht privaten 
Bereich ausgestaltete Rundfunkbeitrag ist 

Neuer Rundfunkbeitrag seit 2013
Bekanntlich ist zum 1. Januar 2013 

ein neuer Staatsvertrag zur Finanzie-
rung des öffentlich-rechtlichen Rund-
funks in Kraft getreten. Mit ihm wurde 
die Finanzierung von einer geräteab-
hängigen Gebühr auf ein Beitragsmo-
dell umgestellt, wobei sich die Höhe 
des künftigen Zahlbetrages bei Betrie-
ben nach der Anzahl der Betriebsstät-
ten (Filialen), Mitarbeitern und Fahr-
zeugen bemisst.

Nachfolgend erhalten Sie noch-
mals einen Überblick über die 
aktuellen Regelungen, da nach 

unseren Informationen in Einzelfällen ak-
tuell noch die vormals geltenden Beiträge 
eingezogen werden, die ggf. höher sind als 
die nach neuer Rechtslage zu entrichten-
den Beiträge. Eine Überprüfung ist daher 
zu empfehlen.

Berechnung des Rundfunkbeitrages 
Betriebsstätten:
» Der Beitrag bemisst sich nach den Be-

triebsstätten, nicht nach dem Unter-
nehmen. Als Betriebsstätte gelten da-
bei nur ortsfeste Filialen. Baucontainer 
oder Reinigungsobjekte von Gebäuder-
einigern gelten nicht als Betriebsstätte. 
Zudem muss in der Betriebsstätte ein 

Arbeitsplatz eingerichtet sein. Es muss 
aber nicht zwingend ein Beschäftigter 
in der Betriebsstätte arbeiten.

» Der Zahlbetrag pro Betriebsstätte hängt 
ab vom Durchschnitt der im vorange-
gangenen Jahr sozialversicherungspfl ich-
tig beschäftigten Personen. Es zählt die 
An-zahl der Personen, egal ob sie Vollzeit 
oder Teilzeit arbeiten. Sogenannte Mini-
jobber („400-Euro-Kräfte“) und Auszu-
bildende werden nicht berücksichtigt. 
Personen, die in mehreren Betriebstätten 
arbeiten (Bäckereifachverkäuferin, die von 
Montag bis Donnerstag in Filiale 1 und 
von Freitag bis Samstag in Filiale 2 arbei-
tet), werden nur einmal gezählt.

» Die Höhe des Zahlbetrags kann folgen-
der Tabelle entnommen werden:

Kraftfahrzeuge: 
» Pro Betriebsstätte ist ein zugelassenes 

Kraftfahrzeug (PKW, LKW, Geländewa-
gen, Omnibus) beitragsfrei. Eine kon-
krete Zuordnung zu einer bestimmten 
Betriebsstätte ist nicht nötig. Für jedes 
weitere zugelassene Kraftfahrzeug wird 
ein Beitrag in Höhe von 5,99 € fällig.

» Für nicht zugelassene Fahrzeuge oder 
zulassungsfreie Fahrzeuge (bestimmte 
Baumaschinen) fällt kein Beitrag an.

» Es sind nur die Anzahl und der Zu-
lassungsort der Kfz anzugeben, keine 
Kennzeichen. Einzelne Fahrzeuge, z. B. 
Vorführwagen eines Autohauses, kön-
nen problemlos ausgetauscht werden, 
solange der Fahrzeugbestand sich nicht 
ändert. ◆

 Staffel Beschäftigte pro Anzahl der Beitragshöhe
  Betriebsstätte Beiträge pro Monat
 1 0 bis 8  ⅓ 5,99 €
 2  9 bis 19  1 17,98 €
 3  20 bis 49  2 35,96 €
 4  50 bis 249  5 89,90 €
 5  250 bis 499  10 179,80 €
 6  500 bis 999  20 359,60 €
 7  1.000 bis 4.999  40 719,20 €
 8  5.000 bis 9.999  80 1.438,40 €
 9  10.000 bis 19.999  120 2.157,60 €
 10  ab 20.000  180 3.236,40 €
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GEMA treibt Gebühren
für die VG Media ein

Seit einigen Wochen erreichen uns 
verstärkt Anfragen von Mitgliedsbe-
trieben, die Post der GEMA erhalten 
haben.

Die Beitriebe teilen uns mit, dass 
die GEMA nunmehr für die VG 
Media, die Verwertungsgesell-

schaft der privaten Medienunternehmen 
ist und Urheber- und Leistungsschutz-
rechte von privaten TV- und Radiosen-
dern vertritt, ein Inkassomandat erhalten 
habe und nunmehr berechtigt sei, die Bei-
träge auch für die VG Media einzuziehen.

Dabei sollen die bestehenden GEMA-
Verträge mit den Unternehmen zwischen 
15 % und 25 % erhöht werden.

Dies betrifft allerdings nur Betriebe, 
die in ihren für Kunden zugänglichen 
Räumlichkeiten tatsächlich private Sender 
abspielen. Die Liste der privaten Sender 
können Sie unter www.vg-media.de ab-
rufen. In diesem Fall dürfte die Erhebung 
zusätzlicher Gebühren gerechtfertigt sein.

Sofern allerdings gerade keine privat-
rechtlichen Sender in den Räumlichkei-

ten abgespielt werden, dann sollte der 
Unternehmer dies der GEMA schriftlich 
mitteilen. In diesem Falle dürften dann 
keine zusätzlichen Gebühren erhoben 
werden.

Zu rechnen ist allerdings mit einer ver-
stärkten Kontrolle durch die GEMA-Mit-
arbeiter. Dies bedeutet, dass tatsächlich in 
den Räumlichkeiten keine privaten Sen-
der wiedergegeben werden, sonst drohen 
hohe Strafzahlungen. ◆

keine (verdeckte) Steuer, die der Gesetz-
gebungskompetenz des Bundes unterfällt. 
Auch wenn die Anknüpfung der Beitrags-
erhebung an die Wohnung (im privaten 
Bereich) bzw. an die Betriebsstätte (im 
nicht privaten Bereich) allgemein gefasst 
ist, handelt es sich noch um einen echten 
Beitrag. Der Rundfunkbeitrag bleibt eine 
Gegenleistung für die individuelle Emp-
fangsmöglichkeit öffentlich-rechtlichen 
Rundfunks mit einer speziellen, zweckge-
bundenen Finanzierungsfunktion nach ei-
nem bestimmten Verteilungsschlüssel.

Mit Blick auf seinen weiten Gestal-
tungsspielraum bei der Ausgestaltung der 
Rundfunkordnung, der seinerseits verfas-
sungsrechtlich garantiert ist, durfte der Ge-
setzgeber typisierend annehmen, dass von 
der Rundfunkempfangsmöglichkeit üb-
licherweise in den gesetzlich bestimmten 
Raumeinheiten Wohnung und Betriebs-
stätte Gebrauch gemacht wird. Besonde-
re Härtefälle könnten über die ausnahms-
weise Befreiungsmöglichkeit des § 4 Abs. 
6 S. 1 RBStV gelöst werden. In materiel-
ler Hinsicht verstößt der Rundfunkbei-
tragsstaatsvertrag namentlich nicht gegen 
den allgemeinen Gleichheitssatz. Auch in-
soweit bewegt sich der Gesetzgeber noch 
im Bereich einer zulässigen Typisierung als 

sachlichem Grund für die Anbindung der 
Beitragspfl icht an die Wohnung bzw. die 
Betriebsstätte. 

Dies gilt gerade unter Berücksichti-
gung sowohl der gesetzlich vorgesehenen 
Befreiungsmöglichkeiten und Ausnahmen 
als auch der degressiven Staffelung der 
Beitragspfl icht für Betriebsstätten nach 
der Anzahl der Beschäftigten. Schließlich 
sind auch die im Rundfunkbeitragsstaats-

vertrag vorgesehenen Nachweis- und An-
zeigepfl ichten ebenso wie der einmalige 
Meldedatenabgleich mit dem allgemeinen 
Persönlichkeitsrecht vereinbar. Aus den 
vorstehenden Gründen kam eine Vorlage 
der Sachen an das BVerfG nach Art. 100 
Abs. 1 GG nicht in Betracht. ◆

Quelle: OVG NRW PM vom 12.3.2015
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Verdachtskündigung auch im
Ausbildungsverhältnis möglich

Der dringende Verdacht einer 
schwerwiegenden Pflichtverletzung 
des Auszubildenden kann einen wich-
tigen Grund zur Kündigung des Berufs-
ausbildungsverhältnisses nach § 22
Abs. 2 Nr. 1 BBiG darstellen, wenn der 
Verdacht auch bei Berücksichtigung 
der Besonderheiten des Ausbildungs-
verhältnisses dem Ausbildungsbetrieb 
die Fortsetzung der Ausbildung objek-
tiv unzumutbar macht.

Zum Sachverhalt: Der Kläger ab-
solvierte bei der Beklagten ab dem 
1.8.2010 eine Berufsausbildung 

zum Bankkaufmann. Am 20.6.2011 zähl-
te er das sich in den Nachttresorkassetten 
einer Filiale befi ndliche Geld. Später wur-
de ein Kassenfehlbestand von 500,00 €
festgestellt. Nach Darstellung der Beklag-

ten nannte der Kläger in einem Personal-
gespräch von sich aus die Höhe dieses 
Fehlbetrages, obwohl er nur auf eine un-
bezifferte Kassendifferenz angesprochen 
worden war. Die Beklagte hat das Berufs-
ausbildungsverhältnis wegen des durch die 
Offenbarung von Täterwissen begründe-
ten Verdachts der Entwendung des Fehl-
betrages gekündigt. Der Kläger hält die 
Kündigung für unwirksam. Ein Berufs-
ausbildungsverhältnis könne nicht durch 
eine Verdachtskündigung beendet wer-
den. Auch fehle es an einer ordnungsge-
mäßen Anhörung. Ihm sei vor dem frag-
lichen Gespräch nicht mitgeteilt worden, 
dass er mit einer Kassendifferenz konfron-
tiert werden solle. Auf die Möglichkeit 
der Einschaltung einer Vertrauensperson 
sei er nicht hingewiesen worden. Zudem 
habe die Beklagte Pfl ichten aus dem Bun-

desdatenschutzgesetz verletzt. Die Vorin-
stanzen haben nach Beweisaufnahme die 
Klage abgewiesen. Die Revision hatte kei-
nen Erfolg. Die Verdachtskündigung habe 
das Ausbildungsverhältnis beendet, stellte 
das BAG klar. Das Landesarbeitsgericht 
habe in revisionsrechtlich nicht zu bean-
standender Weise die Umstände des Fal-
les gewürdigt, insbesondere die Anhörung 
des Klägers zu Recht als fehlerfrei angese-
hen. Es habe weder einer vorherigen Be-
kanntgabe des Gesprächsthemas noch ei-
nes Hinweises bezüglich der möglichen 
Kontaktierung einer Vertrauensperson be-
durft. Auch Datenschutzrecht stand der 
Beweiserhebung und -verwertung laut 
BAG nicht entgegen. ◆

Quelle: BAG, Urteil vom
12.2.2015, Az. 6 AZR 845/13

Observation durch einen Detektiv
mit heimlichen Videoaufnahmen

Die Klägerin war bei der Beklagten 
seit Mai 2011 als Sekretärin der Ge-
schäftsleitung tätig. Ab dem 27.12.2011 
war sie arbeitsunfähig erkrankt, zu-
nächst mit Bronchialerkrankungen. 
Für die Zeit bis 28.2.2012 legte sie 
nacheinander sechs Arbeitsunfähig-
keitsbescheinigungen vor, zuerst vier 
eines Facharztes für Allgemeinmedi-
zin, dann ab 31.1.2012 zwei einer Fach-
ärztin für Orthopädie.

Der Geschäftsführer der Beklag-
ten bezweifelte den zuletzt te-
lefonisch mitgeteilten Band-

scheibenvorfall und beauftragte einen 
Detektiv mit der Observation der Klä-
gerin. Diese erfolgte von Mitte bis Ende 
Februar 2012 an vier Tagen. Beobachtet 
wurden u.a. das Haus der Klägerin, sie 

und ihr Mann mit Hund vor dem Haus 
und der Besuch der Klägerin in einem 
Waschsalon. Dabei wurden auch Video-
aufnahmen erstellt. Der dem Arbeitgeber 
übergebene Observationsbericht enthält 
elf Bilder, neun davon aus Videosequen-
zen. Die Klägerin hält die Beauftragung 
der Observation einschließlich der Vi-
deoaufnahmen für rechtswidrig und for-
dert ein Schmerzensgeld, dessen Höhe sie 
in das Ermessen des Gerichts gestellt hat. 
Sie hält 10.500 Euro für angemessen. Die 
Klägerin habe erhebliche psychische Be-
einträchtigungen erlitten, die ärztlicher 
Behandlung bedürften.

Das Landesarbeitsgericht hat der Kla-
ge in Höhe von 1.000 Euro stattgegeben. 
Hiergegen haben beide Parteien Revision 
eingelegt. Diese blieb jedoch ohne Erfolg. 

Die Observation einschließlich der 
heimlichen Aufnahmen war rechtswidrig. 
Der Arbeitgeber hatte keinen berechtigten 
Anlass zur Überwachung. Der Beweiswert 
der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen 
war weder dadurch erschüttert, dass sie 
von unterschiedlichen Ärzten stammten, 
noch durch eine Änderung im Krank-
heitsbild oder weil ein Bandscheibenvor-
fall zunächst hausärztlich behandelt wor-
den war. Die vom Landesarbeitsgericht 
angenommene Höhe des Schmerzensgel-
des war revisionsrechtlich nicht zu kor-
rigieren. Es war nicht zu entscheiden, 
wie Videoaufnahmen zu beurteilen sind, 
wenn ein berechtigter Anlass zur Überwa-
chung gegeben ist. ◆

Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 
19.2.2015 – Az. 8 AZR 1007/13
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Nutzung des Handys am Steuer
auch als Navigationshilfe verboten

Das Smartphone darf während der 
Autofahrt nicht als Navigationshilfe 
oder zur Internetabfrage genutzt wer-
den. 

Zum Sachverhalt: Der Autofah-
rer hielt sein Mobiltelefon, ein 
sog. „Smartphone“, mehrere Se-

kunden in der Hand und nutzte dessen 
Funktionen. Gegenüber den ihn kontrol-
lierenden Polizeibeamten gab er an, nicht 
telefoniert, sondern nur auf das Gerät „ge-
guckt“ zu haben. Er habe eine Werkstatt 
gesucht, nachdem die Motorkontroll-
leuchte aufgeleuchtet sei. Dafür erhielt er 
wegen vorsätzlicher verbotswidriger Nut-
zung eines Mobiltelefons als Kraftfahr-

zeugführer eine Geldbuße von 40,00 €. 
Das Oberlandesgericht Hamm hat den 
Antrag des Betroffenen, die Rechtsbe-
schwerde gegen das Urteil des Amts-ge-
richts zuzulassen, verworfen. Das Ober-
landesgericht ist der obergerichtlichen 
Rechtsprechung gefolgt, nach der auch 
die Nutzung der Navigationsfunktion des 
Mobiltelefons unter § 23 Abs. 1a StVO 
fällt. Nach § 23 Abs. 1a StVO dürfe ein 
Fahrzeugführer ein Mobiltelefon nicht be-
nutzen, wenn er hierfür das Mobiltelefon 
aufnehmen oder halten muss. Es sei nur 
dann erlaubt, wenn das Fahrzeug steht 
und wenn bei Kraftfahrzeugen der Mo-
tor ausgeschaltet ist. Bereits der 5. Senat 
für Bußgeldsachen des OLG Hamm habe 

mit Beschluss vom 18.02.2013 zutreffend 
ausgeführt, dass eine gemäß § 23 Abs. 1a 
StVO verbotene „Benutzung“ in jeder be-
stimmungsgemäßen Bedienung des Ge-
rätes liege, also neben dem Telefonieren 
auch den Abruf von Navigationsdaten er-
fasse. § 23 Abs 1a StVO solle gewährleis-
ten, dass der Fahrzeugführer auch dann, 
wenn er ein Mobiltelefon benutze, beide 
Hände frei habe, um die „Fahraufgabe“ zu 
bewältigen. Dementsprechend falle auch 
der Einsatz des Mobiltelefons für Abfra-
gen über das Internet o.ä. unter § 23 Abs. 
1a StVO.

Quelle: OLG Hamm, Beschluss 
vom 15.1.2015, Az. 1 RBs 232/14 

Urlaubsgewährung nach
fristloser Kündigung

Im vorliegenden Fall war es so, dass 
der Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis 
mit dem Arbeitnehmer fristlos, hilfs-
weise fristgerecht unter Wahrung der 
Kündigungsfrist beendete. Im Kündi-
gungsschreiben erklärte der Arbeitge-
ber, dass der Arbeitnehmer für den Fall 
der Unwirksamkeit der außerordent-
lichen fristlosen Kündigung unter An-
rechnung der Urlaubsansprüche von 
der Verpflichtung zur Arbeitsleistung 
freigestellt sei.

Dieser Fall ging dann durch die 
verschiedenen Instanzen bis hin 
zum Bundesarbeitsgericht. Die-

ses entschied, dass der Anspruch des Arbeit-
nehmers auf bezahlten Erholungsurlaub 
nicht erfüllt sei, wenn die außerordentliche 
fristlose Kündigung unwirksam ist. Als Ar-
gumentation führte das Bundesarbeitsge-
richt an, dass gemäß § 1 Bundesurlaubs-
gesetz die Erfüllung des Anspruchs auf 

Erholungsurlaub neben der Freistellung 
von der Verpfl ichtung zur Arbeitsleistung 
auch die Zahlung der Vergütung vorausset-
ze. Deshalb gewähre ein Arbeitgeber durch 
die Freistellungserklärung in einem Kün-
digungsschreiben nur dann wirksam den 
Urlaub, wenn er dem Arbeitnehmer die 
Urlaubsvergütung vor Antritt des Urlaubs 
zahle oder vorbehaltslos zusage.

Im vorliegenden Fall war der Kläger bei 
der Beklagten jedoch seit Oktober 1987 
beschäftigt. Mit Schreiben vom 19.5.2011 
kündigte die Beklagte das Ar-beitsver-
hältnis außerordentlich mit sofortiger 
Wirkung und hilfsweise fristgemäß zum 
31.12.2011. Im Kündigungsschreiben 
hieß es wörtlich: „Im Falle der Wirksam-
keit der hilfsweisen fristgemäßen Kündigung 
werden Sie mit sofortiger Wirkung unter An-
rechnung sämtlicher Urlaubs- und Über-
stundenansprüche unwiderrufl ich von der 
Erbringung Ihrer Arbeitsleistung freigestellt.“

Vor dem Arbeitsgericht schlossen die 
Parteien zunächst einen Vergleich, in dem 
sie die wechselseitigen Ansprüche regelten. 
Das Arbeitsgericht hat die Klage hinsicht-
lich der Abgeltung von 15,5 Urlaubstagen 
abgewiesen. Das Landesarbeitsgericht hat 
der Klage hingegen stattgegeben.

Das Bundesarbeitsgericht hat nun ent-
schieden, dass zwar eine Freistellungserklä-
rung im Kündigungsschreiben vorhanden 
sei, sie jedoch nicht vorbehaltlos erklärt 
wurde. Vor diesem Hintergrund wäre die 
Regelung hinsichtlich der Freistellung un-
ter Anrechnung des Urlaubs unwirksam 
gewesen. Da die Parteien jedoch vor dem 
Arbeitsgericht einen Vergleich geschlossen 
haben, geht das Bundesarbeitsgericht da-
von aus, dass in diesem Vergleich die An-
sprüche abschließend geregelt wurden.

Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 
10.2.2015, Az. 9 AZR 455/13
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„Kollegenschwein“ – fristlose Kündi-
gung nach Beleidigung des Teamleiters

Eine Abmahnung kann aus Grün-
den der Verhältnismäßigkeit bei der 
Beleidigung eines Arbeitskollegen 
ausreichend sein.

Das hat das Landesarbeitsgericht 
in Köln in folgendem Fall ent-
schieden: Der 1956 geborene 

Kläger ist seit dem Oktober 2007 für die 
Beklagte als technischer Angestellter tätig 
und wurde am Prüfstand eingesetzt. Der 
Kläger litt unter gesundheitlichen Pro-
blemen, die er auf die Arbeitsbedingun-
gen am Prüfstand zurückführte. Ab dem 
Oktober 2012 war der Kläger fortlaufend 
arbeitsunfähig erkrankt. In der Folgezeit 
fand im Februar 2013 auf Einladung der 
Beklagten ein Wiedereingliederungsge-
spräch statt.

In dem Wiedereingliederungsgespräch 
strebte der Kläger erfolglos eine Verset-
zung in ein anderes Team an. Er gab an, 
dass er seinen Vorgesetzten, den Teamlei-
ter B, nicht akzeptiere und nannte ihn ein 
„Kollegenschwein“. Am Ende des Wie-
dereingliederungsgesprächs stimmte der 
Kläger dem Wiedereingliederungsplan der 
Beklagten und der damit verbundenen 
Beschäftigung im bisherigen Team zu. Die 
Beklagte kündigte daraufhin den Kläger 
außerordentlich unter Bezugnahme auf 
die Titulierung des Teamleiters B in dem 
Wiedereingliederungsgespräch als „Kolle-
genschwein“. Gegen die Kündigung klag-

te der Kläger. Das Arbeitsgericht gab der 
Kündigungsschutzklage statt. Gegen das 
Urteil legte die Beklagte Berufung ein.

Das Landesarbeitsgericht wies die Beru-
fung als erfolglos zurück, denn die Kündi-
gung sei unverhältnismäßig. Grundsätzlich 
genüge für eine verhaltensbedingte Kündi-
gung wie sie hier vorliegend stattfand, sol-
che Umstände, die im Verhalten des Ar-
beitnehmers liegen, die bei verständiger 
Würdigung als billigenswert und angemes-
sen erscheinen. Als verhaltensbedingter 
Grund ist insbesondere jede schuldhafte 
vorwerfbare und rechts- oder vertragswid-
rige Pfl ichtverletzung aus dem Arbeitsver-
hältnis anzusehen. Grundsätzlich stellen 
grobe Beleidigungen des Arbeitgebers, sei-
ner Vertreter und Repräsentanten oder von 
Arbeitskollegen einen erheblichen Verstoß 
des Arbeitnehmers gegen die vertraglichen 
Pfl ichten zur Rücksichtnahme dar und 
sind „an sich“ geeignet, eine außerordent-
liche fristlose Kündigung zu rechtfertigen. 
Im vorliegenden Fall sei jedoch aufgrund 
der Einzelfallumstände die Beleidigung des 
Teamleiters als Kollegenschwein nicht aus-
reichend.

Zu berücksichtigen ist bei einer Kün-
digung das Prognoseprinzip. Danach sei 
eine verhaltensbedingte Kündigung nur 
gerechtfertigt, wenn zukünftig die stö-
rungsfreie Vertragserfüllung nicht zu er-
warten ist und künftigen Pfl ichtverstößen 

nur durch die Beendigung der Vertragsbe-
ziehung begegnet werden kann. Die ist je-
doch nicht der Fall, wenn mildere Mittel, 
wie etwa eine Abmahnung, von Seiten des 
Arbeitgebers geeignet sind, künftige Ver-
tragstreue des Arbeitnehmers hervorzuru-
fen. Wenn, wie hier, die Pfl ichtverletzung 
des Arbeitnehmers auf einem steuerbaren 
Verhalten beruht, ist grundsätzlich davon 
auszugehen, dass der Arbeitnehmer be-
reits durch die Androhung von Folgen für 
den Bestand des Arbeitsverhältnisses posi-
tiv beeinfl usst werden kann. Aus diesem 
Grund sei hier eine Abmahnung aus Ver-
hältnismäßigkeitsgesichtspunkten ausrei-
chend. Es ist zu erwarten, dass der Kläger 
durch eine Abmahnung zukünftig solche 
Beleidigungen nicht mehr aussprechen 
wird. Daher war die Kündigung vorlie-
gend unwirksam.

LAG Köln, Urteil vom
7.5.2014, Az. 11 Sa 905/13

Hinweis: Beleidigungen des Arbeitgebers, 
Repräsentanten des Arbeitgebers, Arbeits-
kollegen oder Kunden stellen an für sich 
einen Grund für eine fristlose Kündigung 
dar. Jedoch kommt es für die Wirksamkeit 
einer solchen fristlosen Kündigung immer 
auf die Einzelfallumstände an. Daher sollte 
vor Ausspruch einer fristlosen Kündigung 
immer zunächst rechtlicher Rat bei der 
Rechtsabteilung der Kreishandwerkerschaft 
Bergisches Land eingeholt werden. ◆
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Erstes Urteil zum Mindestlohn
Das Arbeitsgericht Berlin hat am 

5.3.2015 eins der ersten Urteile zum 
Thema Mindestlohn gefällt. Dabei 
wurde entschieden, dass Urlaubsgeld 
und jährliche Sonderzahlungen nicht 
auf den gesetzlichen Mindestlohn an-
gerechnet werden können.

Zum Sachverhalt: Die Arbeitneh-
merin wurde von der Arbeitgebe-
rin gegen eine Grundvergütung 

von 6,44 € je Stunde zzgl. Leistungszu-
lage und Schichtzulägen beschäftigt. Sie 

erhielt ferner ein zusätzliches Urlaubsgeld 
sowie eine nach Dauer der Betriebszuge-
hörigkeit gestaffelte Jahressonderzahlung. 
Die Arbeitgeberin kündigte das Arbeits-
verhältnis und bot ihr gleichzeitig an, das 
Arbeitsverhältnis mit einem Stundenlohn 
von 8,50 € bei Wegfall der Leistungszula-
ge, des zusätzlichen Urlaubsgeldes und der 
Jahressonderzahlung fortzusetzen.

Das Arbeitsgericht Berlin hat die Än-
derungskündigung für unwirksam gehal-
ten. Nach Auffassung des Arbeitsgerichts 

soll der gesetzliche Mindestlohn unmit-
telbar die Arbeitsleistung des Arbeitneh-
mers entgelten. Der Arbeitgeber durfte 
daher Leistungen, die wie das zusätzliche 
Urlaubsgeld und die Jahressonderzahlung 
nicht diesem Zweck dienen, nicht auf den 
Mindestlohn anrechnen. Daher sei die 
Änderungskündigung unzulässig. Gegen 
dieses Urteil können die Parteien Beru-
fung vor dem Landesarbeitsgericht Berlin-
Brandenburg erheben. ◆

Quelle: Arbeitsgericht Berlin,
Urteil vom 4.3.2015; 54 Ca 14420/14

EU-Fahrpersonalverordnung:

Handwerkerausnahme wird auf
100 Kilometer ausgeweitet

Gute Nachricht für viele Hand-
werksbetriebe: die sog. „Handwer-
kerregelung“ bei der Tachographen-
pflicht für Fahrzeuge mit mehr als 3,5 
Tonnen zulässiger Gesamtmasse wur-
de ausgeweitet.

Im Januar letzten Jahres hat das Euro-
päische Parlament nach mehrjährigen 
Beratungen die Änderungen der euro-

päischen Tachographenverordnungen ver-
abschiedet. Diese traten  zum 2. März 2015 

in Kraft. Der Transport von Material, Aus-
rüstungen und Maschinen, die der Fahrer 
zur Ausübung seines Berufes benötigt, ist 
seit dem 2. März 2015 bis zu einer Entfer-
nung von 100 Kilometer vom Unterneh-
menssitz (statt bisher 50 Kilometer) mög-
lich, ohne dass die Pfl icht zur Nutzung und 
zum Einbau eines Tachographen entsteht.

Weiterhin bestehen die zusätzlichen 
Bedingungen für die Ausnahme, wonach 
das Fahrzeug über keine zulässige Gesamt-

masse von mehr als 7,5 Tonnen verfügen 
darf und das Fahren nicht die Haupttätig-
keit des Fahrers ist.

Wenngleich nicht alle Forderungen des 
Handwerks in der langjährigen Diskussi-
on durchgesetzt werden konnten (u.a. Er-
weiterung auf 150 km; stärkere Flexibilisie-
rung bei den weiteren Bedingungen für die 
Ausnahme), wird die erweiterte Ausnahme 
vielen Gewerken deutliche Erleichterun-
gen bringen. ◆
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Wer trägt das Diebstahlrisiko 
auf der Baustelle

Zwischen dem Auftraggeber und 
dem Auftragnehmer besteht Streit 
über die Auszahlung des restlichen 
Werklohns aus einem Werkvertrag.

Der Auftraggeber rechnet mit 
Aufwendungen für Baumateri-
al gegenüber dem Auftragneh-

mer und dessen Restforderung auf, wel-
ches zuvor bei einem Einbruchdiebstahl 
auf dem noch unbewohnten Neubau ge-
stohlen und daher nochmals beim Subun-
ternehmer des Auftragnehmers durch den 
Auftraggeber bestellt wurde. Der Auftrag-
nehmer wird durch den Auftraggeber auf-
gefordert, die Übernahme dieser Kosten 
zu erklären. Dies tut der Auftragnehmer 
jedoch nicht und bestreitet das Bestehen 
einer Rechtsgrundlage für die Bezahlung 
dieser Aufwendungen.

Das Verfahren landete daher in der 2. 
Instanz vor dem Oberlandesgericht, wel-
ches dem Auftraggeber ein Anspruch auf 
Zahlung zusprach.

Der Auftraggeber hat dadurch, dass 
er das gestohlene Material erneut bestellt 
und bezahlt hat, objektiv ein fremdes Ge-
schäft geführt, denn das Verlustrisiko des 
Baumaterials trifft vor der Abnahme des 
gesamten Gewerks den Auftragnehmer. Es 
ist daher Aufgabe des Auftragnehmers ge-
wesen, das gestohlene Material erneut zu 
bestellen. Folglich bestehen Ansprüche 
aus Geschäftsführung ohne Auftrag. Das 
Diebstahlrisiko trifft typischerweise bei 
der Ausführung von Bauleistungsverträ-
gen den Auftragnehmer, da dieser bis zur 
Abnahme des Gewerks grundsätzlich die 
Gefahr für dessen Beschädigung oder Un-

tergang trägt, und zwar nicht nur hinsicht-
lich des Zustands des Gewerks, sondern 
auch für sämtliche Materialien, Werkzeu-
ge, Maschinen und sonstige Hilfsmittel, 
die er auf das Baugrundstück verbringt. 
Die Tatsache, dass der Auftraggeber allein 
im Besitz des Haustürschlüssels zum Bau-
vorhaben ist, ändert daran nichts. Es kann 
nicht festgestellt werden, dass der Auftrag-
geber gegen Sorgfaltspfl ichten zum Schutz 
der Baustelle verstoßen hat, da offensicht-
lich ein mutwilliger Einbruch vorlag.

Vor diesem Hintergrund musste der 
Auftragnehmer die Ersatzbeschaffungs-
kosten tragen. ◆

Oberlandesgericht Saarbrücken,
Urteil vom 3.12.2014 – Az. 1 U 49/14
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Auftraggeber muss sicheren
Strom anschluss zur Verfügung stellen
Der Auftraggeber ist verpflichtet, 

den Auftragnehmer bei der Durchfüh-
rung der beauftragten Leistung vor 
Schaden zu bewahren. Dabei ist er ge-
halten, die zur Erledigung der Arbeiten 
zur Verfügung gestellten Vorrichtun-
gen (eine Steckdose) so bereit zu stel-
len, dass von diesen keine Gefahr für 
Schäden ausgeht.

Wird eine von einer Fachfi rma 
installierte Steckdose über 
Jahre hinweg genutzt, ohne 

dass es zu Stromschlägen gekommen ist, 
besteht für den Auftraggeber keinen An-
lass, die dem Auftragnehmer zur Verfü-
gung gestellte Steckdose einer Prüfung 
durch einen Dritten zu unterziehen.

Das hat das Oberlandesgericht Köln 
in folgendem Fall entschieden: Die Haus-
eigentümerin hatte eine Spezialfi rma für 

Fassadenreinigung bereits mehrfach be-
auftragt. Als der Geschäftsführer der Firma 
seinen Hochdruckreiniger an eine Steck-
dose der Hauseigentümerin anschloss, 
wurde das Gerät unter Strom gesetzt. Der 
Mann erhielt einen Stromschlag und for-
derte aufgrund dessen Schmerzensgeld für 
die erlittenen Verbrennungen. Sie müsse 
dafür Sorge tragen, dass die Steckdose, die 
er als Werkunternehmer für seine Arbeiten 
benötige, betriebssicher sei. Die fragliche 
Steckdose sei ohne eigenständigen Schutz-
leiter angeschlossen und stelle daher ein Si-
cherheitsrisiko dar.

Dem trat die Hauseigentümerin entge-
gen und trug vor, dass die Steckdose in der 
Vergangenheit, u.a. auch vom Fassadenrei-
niger selbst, benutzt wurde, ohne dass ein 
vergleichbarer Vorfall geschah. Die Unfall-
ursache könne auch im Hockdruckreiniger 
selbst liegen.

Das Oberlandesgericht Köln wies die 
Klage ab. Die Hauseigentümerin sei für 
den Stromschlag des Geschädigten nicht 
verantwortlich. Für die durchzuführen-
den Arbeiten habe der Geschädigte selbst 
die Steckdose mehrfach verwendet, ohne 
dass es zu einem Stromschlag gekommen 
sei. Für die Hauseigentümerin, die die 
Steckdose ebenfalls nutzte, bestand kei-
nerlei Anlass, die Steckdose von einem 
Elektriker prüfen zu lassen. Die Steckdose 
sei vor etwa 20 Jahren von einem Fach-
unternehmen installiert worden. Als Laie 
sei der Hauseigentümerin nicht vorzuwer-
fen, dass sie nicht wisse, dass die Steckdose 
nicht 100 %ig sicher sei, da es über viele 
Jahre hinweg nie Probleme gegeben habe. 
Daher könne der Fassadenreiniger von ihr 
keinen Schadensersatz verlangen. ◆

OLG Köln, Beschluss vom
16.5.2013, 19 U 9/13

Falsche Diagnose:

Kfz-Werkstatt ist bei Nutzungsausfall 
schadensersatzpflichtig

Eine Kfz-Werkstatt haftet auch bei 
Schlechtberatung für den hierdurch 
verursachten Nutzungsausfall.

Das hat das OLG Oldenburg in 
folgendem Fall entschieden: 
Die Klägerin hatte die beklag-

te Werkstatt kontaktiert, weil der durch 
eine andere Werkstatt zuvor verbaute Aus-
tauschmotor des Fahrzeugs Öl verlor. Als 
Diagnose teilte die beklagte Werkstatt mit, 
es liege ein erheblicher Motorschaden vor. 
Die Probleme müssten ihre Ursache ent-
weder in einem Mangel des Motors oder 
in einem Fehler beim Einbau haben. Die 
Klägerin solle das Fahrzeug allenfalls noch 
für Kurzstrecken nutzen. Aufgrund der ihr 
erteilten Auskunft führte die Klägerin so-

dann ein selbständiges Beweissicherungs-
verfahren vor Gericht gegen die einbauen-
de Werkstatt durch. Das Fahrzeug setzte 
sie in dieser Zeit für 197 Tage nicht mehr 
ein. Es stand ihr insbesondere nicht für 
den täglichen Arbeitsweg zur Verfügung.

Der vom Gericht beauftragte Sachver-
ständige stellte jedoch fest, dass der Ölver-
lust lediglich auf sogenanntes „Motorspit-
zen“ zurückzuführen sei. Dieses hätte mit 
geringem Aufwand behoben werden kön-
nen. Ein Ausbau oder Zerlegen von Motor 
oder Getriebe wäre dafür nicht erforder-
lich gewesen.

Daraufhin nahm die Klägerin die be-
klagte Werkstatt auf Nutzungsausfall für 

denjenigen Zeitraum in Anspruch, in dem 
sie das Fahrzeug nicht eingesetzt hatte.

Nunmehr entschied das OLG, dass der 
Klägerin ein Anspruch zustehe. Lediglich 
in der Höhe sprach das Gericht nur einen 
Nutzungsausfall für 125 Tage anstelle der 
geltend gemachten 197 Tage zu. Die be-
klagte Werkstatt habe sich aufgrund der 
falschen Beratung schadensersatzpfl ichtig 
gemacht. Die Kürzung der Höhe nach ist 
nur aufgrund des von der Klägerin verspä-
tet eingeleiteten Beweissicherungsverfah-
rens vorzunehmen gewesen. ◆

OLG Oldenburg, Urteil vom 
26.6.2014, Az. 1 O 132/13
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Erste Berufsfelderkundung

Achtklässler in der Kreishandwerkerschaft
Um dem drohenden Fachkräfte-

mangel bestmöglich zu begegnen, 
startete nach einem Pilotprojekt in 
Overath nun am 28.1.2015 die erste 
Berufsfelderkundung für sämtliche 
Schülerinnen und Schüler der 8. Klas-
sen des Rheinisch-Bergischen Kreises 
und Oberbergischen Kreises. Dieser 
Tag war der Startschuss für alleine im 
Rheinisch-Bergischen Kreis gut 2.700 
Jugendliche, erste Schritte in die Ar-
beitswelt zu unternehmen. 

Da die meisten Achtklässler al-
tersbedingt noch keine Vorstel-
lung von ihrem künftigen Weg 

haben, stand in der Schule schon Mona-
te zuvor das Thema Berufsorientierung 
auf dem Stundenplan. Ebenso wurden die 
Stärken und Interessen ermittelt, um im 
Sinne der Berufswahl einen reellen Bezug 
aufzubauen.

Beim ersten Berufsfelderkundungstag 
war dann für die 13- und 14-Jährigen der 
hautnahe Realitätscheck des zuvor ausge-
wählten Ausbildungs- oder Studienberu-
fes, wo die berufl ichen Erwartung mit der 
Wirklichkeit abgeglichen wurden.

Im Hause der Kreishandwerkerschaft 
Bergisches Land freute man sich über fünf 
Jugendliche, die dort ihren ersten Erkun-

dungstag absolvierten. Einer der Schü-
ler interessierte sich hier für EDV-Beru-
fe, zwei gesellten sich zu den Juristen des 
Hauses, ein Schüler schnupperte in die 
Buchhaltung und eine Schülerin gewann 
Einblicke in das Sekretariat. In den Abtei-
lungen wurde neben Tätigkeitsbeschrei-
bungen auch kräftig mitgearbeitet, was of-
fensichtlich allen viel Spaß machte, denn 
am Ende resümierte man durchweg posi-
tiv über diesen Tag.

An den nun noch verbleibenden zwei 
Erkundungstagen am 23. April und am 
22. Juni 2015 bzw. für den Oberbergi-

schen Kreis am 23. Juni geht es nun für 
die Jugendlichen in andere Berufsfelder, 
die es zu erschnuppern gilt. 

Um das Handwerk in unserer Regi-
on zu stärken oder möglicherweise sogar 
auch, um einen Nachfolger für das Unter-
nehmen zu fi nden, werden nach wie vor 
Betriebe gesucht, die den jungen Men-
schen aus unserer Region einen Berufsfel-
derkundungsplatz zur Verfügung stellen 
können und wollen. Alle Informationen 
sind bei der Kreishandwerkerschaft Bergi-
sches Land unter Tel.: 02202/9359-0 zu 
erfahren. ◆

Neue Innungsmitglieder
» FRANPET Frisörbetrieb GmbH

Rösrath, Friseurinnung
» Armin Suchanek

Bergneustadt, Kraftfahrzeuginnung
» Bernhard Schmitz e.K.

Inh. A. Tabel Meister der Elektrik
Leverkusen, Elektroinnung

» Michael Edgar Kauntz
Gummersbach, Baugewerksinnung

» Jennifer Cetinkaya
Wermelskirchen, Friseurinnung

» Donato Fiorentino
Bergisch Gladbach, Friseurinnung

» Viktor Schmunk
Rösrath, Elektroinnung

» Frank Nelles
Bergisch Gladbach, Innung für
Sanitär- und Heizungstechnik

» Elektro Polke GmbH
Nümbrecht, Elektroinnung

» Elektro KLEIN GmbH
Bergisch Gladbach, Elektroinnung

» Bauunternehmung Wagner GmbH
Kürten, Baugewerksinnung

» Achim Müller
Rösrath, Elektroinnung

» psb-Schaltanlagen GmbH
Odenthal, Elektroinnung

» Nehat Syli
Bergisch Gladbach, Baugewerksin-
nung

» Marc Conrad
Bergisch Gladbach, Tischlerinnung

» Sascha Kelm
Gummersbach, Bäckerinnung

» Alexander Euteneier
Rösrath, Innung für Sanitär-
und Heizungstechnik
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Freude über neue Fachkräfte
im Elektrohandwerk

Ganze 75 Auszubildende im Elek-
trohandwerk durften sich diesjährig 
über ihre bestandene Gesellenprüfung 
freuen. Die dazugehörige Losspre-
chung gab es für die neuen Fachkräfte 
im Rahmen einer Lossprechungsfeier, 
die am 26.2.2015 in den Räumlichkei-
ten des Energiekompetenzzentrums 
in Lindlar stattfand. Neben den schei-
denden Auszubildenden hieß man 
hier auch die Familien, Bekannten und 
Freunde herzlich willkommen.

Kreishandwerksmeister Willi Reitz 
beglückwünschte in seiner An-
sprache die neuen Elektro-Fach-

kräfte Bergisches Land, die nun eine hoff-
nungsvolle Zukunft vor sich haben. Er 
wies besonders darauf hin, dass in den 
nächsten Jahren unzählige Handwerks-
betriebe altersbedingt an die nächste Ge-
neration übergeben werden, was eine sehr 

große Chance für alle Nachwuchskräf-
te bedeute. Gerade im Handwerk beste-
he die Möglichkeit, für den, der es mag, 
durch Selbstständigkeit auch ein selbstbe-
stimmtes Leben zu führen. Dies bedeute 
jedoch auch, sich weiterzubilden. Ohne-
hin sei in diesem Berufszweig ein lebens-
langes Lernen unverzichtbar. „Wenn Sie 
gut sein wollen, müssen Sie sich fortbil-
den“, so seine Worte an den Nachwuchs. 
„Gehen Sie ins Ausland, sehen Sie sich 
um, lernen Sie und stoßen Sie sich die 
Hörner ab – aber kommen Sie wieder! Sie 
werden hier gebraucht! Denn uns Hand-

werkern ist daran gelegen, das weiterzuge-
ben, was wir aufgebaut haben.“

Auch Björn Rose, stellvertretender 
Obermeister der Elektroinnung Bergisches 
Land, beglückwünschte die neuen Jungge-
sellen. Symbolisch stand Rose ohne Kra-
watte hinterm Rednerpult und sprach sich, 
als Handwerker mit Leib und Seele, für das 
Handwerk und damit für Handwerksklei-
dung aus. Viel zu viele würden heute lieber 
in einem Beruf arbeiten, wo das Tragen ei-
ner Krawatte zum Outfi t gehört. Er wün-
sche sich jedoch, dass die jungen Fachkräf-

te dem Handwerk erhalten bleiben und 
betonte, dass es in den kommenden Jahren 
speziell hier hervorragende und vor allem 
sichere Perspektiven gibt.

Nach diesen hoffnungsvollen Zu-
kunftsprognosen wurden die Prüfl in-
ge von ihrer Ausbildung vom Vorstand 
der Elektroinnung Bergisches Land tra-
ditionell losgesprochen. Dazu nahmen 
die neuen Fachkräfte auf der Bühne ihre 
Gesellenbriefe, Prüfungszeugnisse und 
Glückwünsche entgegen.

In lockerer Atmosphäre ließen die An-
wesenden den Abend noch bei Häppchen 
und kühlen Getränken ausklingen und 
plauderten über die Vergangenheit, Ge-
genwart und individuelle Zukunftspläne.

Eine Fotogalerie zur Veranstaltung fi n-
den Sie auf der Homepage der Kreishand-
werkerschaft unter www.handwerk-direkt.
de (Rubrik: Innungen) ◆
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Lossprechungsfeier für 38 neue
Junggesellen im Metallhandwerk

Am 13.3.2015 eröffnete der Ober-
meister der Innung für Metalltechnik 
Bergisches Land, Rainer Pakulla, im 
Energiekompetenzzentrum Leppe in 
Lindlar die Lossprechungsfeier der Me-
tall-Prüflinge des Sommers 2014 und 
Winters 2014/2015, denen in diesem 
Rahmen die Prüfungszeugnisse und 
Gesellenbriefe überreicht wurden. 

In seiner Begrüßungsansprache be-
glückwünschte der Obermeister nicht 
nur die Junggesellen zur bestande-

nen Prüfung, sondern hieß sie ebenso als 
Rückgrat einer funktionierenden Gesell-
schaft herzlich willkommen. 

Auch Kreishandwerksmeister Willi 
Reitz nahm das Mikrofon in die Hand. Er 
wandte sich in seiner Rede vor allem an die 
38 neuen Junggesellen, die er als Fachkraft 
Ihres Gewerks im Kreise der Handwerker-
schaft Bergisches Land willkommen hieß. 

„Durch die bestandene Prüfung haben Sie 
einen wichtigen Grundstein für Ihre wei-
tere berufl iche und private Zukunft ge-
legt“, so der Kreishandwerksmeister. „Der 
Gesellenbrief ist ein national wie auch in-
ternational hoch geachteter Abschluss, der 
für Qualität steht, die ihresgleichen sucht. 
Denn das deutsche duale Ausbildungssys-
tem gilt als eines der besten, weltweit!“ 
Mit dieser Ausbildung könne man über-
all auf der Welt Geld verdienen und wer-
de mit Kusshand genommen. Doch auch 
wer bodenständig sei und seiner Heimat 
treu bleiben möchte, könne ohne Angst 
vor der berufl ichen Zukunft sein erlerntes 
Handwerk hierzulande ausüben, ein Haus 
bauen, heiraten und eine Familie grün-
den. „Hier“, so schloss Reitz seine Rede, 
„werden Sie als der Nachwuchs im Hand-
werk nicht arbeitslos.“

Am Rednerpult stand ebenfalls Klaus 
Stein vom Berufskolleg Bergisch Glad-

bach, der neben seinen Glückwünschen 
zur bestandenen Prüfung nach 3 ½-jäh-
riger Ausbildungszeit mit einigen Anek-
doten zu den Metallbauer-Auszubilden-
den aufwartete. Seine Rede endete mit 
der Bitte an die Ausbildungsbetriebe, 
insbesondere wegen des bevorstehenden 
Fachkräftemangels, auch weiterhin daran 
festzuhalten, den Jugendlichen eine Aus-
bildung zu ermöglichen.

Der offi zielle Teil der Veranstaltung en-
dete nach Vergabe der Gesellenbriefe und 
Prüfungszeugnisse in einer lockeren Run-
de mit gekühlten Getränken und Lecke-
reien vom Buffet, wo sich die Gäste noch 
über ihre Zukunftspläne austauschten 
und verabschiedeten. 

Eine Fotogalerie zu der Veranstaltung 
fi nden Interessierte auf der Homepage der 
Kreishandwerkerschaft unter www.hand-
werk-direkt.de (Rubrik: Innung). ◆
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Drei neue weibliche sowie
155 neue männliche Kfz-Fachkräfte

im Bergischen Land
Die Kraftfahrzeuginnung Bergi-

sches Land, die dieses Jahr 142 Kfz-Me-
chatroniker nach 3 V-jähriger Lehrzeit 
und 16 Kfz-Servicemechaniker nach 
2 V-jähriger Lehrzeit lossprechen durf-
te, lud alle Junggesellen, sowie dies-
mal auch drei Junggesellinnen, nebst 
deren Angehörigen und Freunden am 
27.2.2015 zur Lossprechungsfeier in das 
Kulturzentrum Kattwinkelsche Fabrik 
nach Wermelskirchen ein.

Reiner Irlenbusch, Obermeister 
der Kraftfahrzeuginnung Bergi-
sches Land, der auch durch den 

Abend moderierte, hieß alle Gäste herz-
lich willkommen und stellte während sei-

ner Ansprache erstmals den 11-köpfi gen 
Vorstand der Kraftfahrzeuginnung Bergi-
sches Land mithilfe einer Powerpoint-Prä-
sentation vor. Im späteren Verlauf wurden 
so auch die Namen aller Prüfl inge an die 
Wand geworfen, und man konnte dazu die 
Ausbildungsbetriebe ablesen, bei denen die 
Lehre erfolgreich absolviert worden war. 

Kreishandwerksmeister Willi Reitz, 
der Irlenbusch am Rednerpult ablöste, 
erinnerte neben seinen Glückwünschen 
zur bestandenen Prüfung daran, dass alle 
Handwerker, die er selbst als große Fami-
lie sieht, dafür sorgen, dass hier im Lan-
de alles funktioniert und läuft. „Die be-
standene Prüfung“, so richtete sich Reitz 

direkt an die neuen Fachkräfte, „ist aber 
nur ein Teil der Wegstrecke. Nun können 
Techniker, Meisterschule und vieles mehr 
folgen. Durch den demografi schen Wan-
del suchen die Betriebe dringend Nach-
wuchs. Die Sterne stehen also gut für Sie.“

Bernd Kunz, Oberstudiendirektor des 
Geschwister-Scholl-Berufskolleg Leverku-
sen hatte ebenfalls eine kurze Rede vor-
bereitet. Von der Wichtigkeit der schuli-
schen Ausbildung schlug er einen Bogen 
zu den Ausbildungsbetrieben, die die 
Lehrplätze zur Verfügung stellen und da-
mit der Jugend überhaupt erst die Mög-
lichkeit bieten, eine Ausbildung zu absol-
vieren. Insbesondere auch die Tatsache, 
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dass Eltern ihren Kindern Führung bie-
ten, Ziele nicht aus den Augen verlieren 
und Diskussionen nicht scheuen, sollte re-
fl ektiert werden.

Am Ende aller aufgerufenen Prüfl in-
ge, deren Lossprechung auf der Bühne 
stattfand, wurde schließlich den drei bes-
ten Absolventen eine je gesonderte Pow-
erpoint-Seite zuteil. Philipp Diesterhöft 
aus dem Ausbildungsbetrieb de la Tor-
re GmbH, Andreas Höfer aus dem Aus-

bildungsbetrieb TL teileland Waldbröl 
GmbH und Noah Herschbach aus dem 
Ausbildungsbetrieb Kfz-Service Corli 
GmbH, durften, sehr zu ihrer Freude, ne-
ben ihren Gesellenbriefen und Prüfungs-
zeugnissen auch einen Geschenk-Gut-
schein entgegen nehmen. Ebenso erhielt 
Pascal Olpen, der sich zu Beginn stellver-
tretend für alle scheidenden Auszubilden-
den ans Mikrofon gestellt und eine kleine 
Dankesrede gehalten hatte, als Danke-
schön einen Geschenk-Gutschein.  

Noch viele Stunden nach Vergabe der 
Gesellenbriefe und Prüfungszeugnisse 
nutzten die Anwesenden die Gelegenheit, 
bei gekühlten Getränken und Häppchen 
den Abend entspannt ausklingen zu las-
sen. 

Eine Bildergalerie zu dieser Veranstal-
tung befi ndet sich auf der Homepage der 
Kreishandwerkerschaft Bergisches Land 
www.handwerk-direkt.de (Rubrik: Innun-
gen). ◆
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Berufsbildungszentrum Bergisch Gladbach

Nagelneues Fahrzeug
zu Übungszwecken

Mit der Fahrzeugspende eines fa-
brikneuen Hyundai i10 der Hyundai 
Motor Deutschland GmbH erhielt das 
überbetriebliche Ausbildungszentrum 
der Kraftfahrzeuginnung in Bergisch 
Gladbach am 23.3.2015 ein neues 
Übungsfahrzeug. 

Die Übergabe erfolgte in einer der 
großen Ausstellungshallen der 
Firma Gebr. Gieraths GmbH, 

wo Ekkehard Roth, Distriktleiter After-
sales und Hajo Rutenberg, Regionalleiter 
Aftersales, der Hyundai Motor Deutsch-
land GmbH symbolisch die Schlüssel des 
69 PS starken Silber-Pakets mit seinem 
1,1 Liter großen Hubraum, der schicken 
Metalliclackierung und seinen hochmo-
dern verbauten technischen Innovationen 
überreichten. 

Neben Marcus Otto, Hauptgeschäfts-
führer der Kreishandwerkerschaft Bergi-
sches Land, freute sich auch Reiner Ir-

lenbusch, Obermeister der Kfz-Innung 
Bergisches Land, über das ideale Übungs-
fahrzeug. „Hier kann geprüft, gemessen, 
diagnostiziert und die neueste Technik 
erfahren werden, um Wissen und Hand-
lungssicherheit zu erlangen, zu festigen 
und nach der Ausbildung auch anzu-
wenden.“ Da der Hyundai darüber hin-
aus schadstoffarm nach Euro Norm ist 
und somit den hohen Anforderungen der 
Abgasgesetzgebungen entspricht, wird er 

ebenso im Rahmen von Abgasschulungen 
verwendet werden.

Im Sinne des Verbrauchers, für den si-
chere, moderne und komfortable Fahr-
zeugsysteme mit Klimaanlage, elektri-
schen Fensterhebern, funkferngesteuerter 
Zentralverriegelung, elektrisch einstellba-
ren Außenspiegeln und dergleichen mehr 
längst funktionaler Standard sind, zählen 
zu den selbstverständlichen Sicherheits-
ausstattungen zudem ABS-Systeme, elek-
tronische Fahrstabilisierung, der Bremsas-
sistent und Airbags. Geballte Technik, die 
allerdings nur dann sinnvoll ist, wenn sie 
auf Dauer im Fahrzeug funktionstüchtig 
zur Verfügung steht. Das für Kunden je-
derzeit sicher zu stellen, erlernen die an-
gehenden Kfz-Fachkräfte durch das in 
Deutschland praktizierte duale Ausbil-
dungssystem nicht nur im Ausbildungs-
betrieb, sondern insbesondere auch im 
überbetrieblichen Ausbildungszentrum an 
Fahrzeugen, die „up to date“ sind. ◆

Auch Ralf Birlenberg, Ausbildungsleiter 
des Überbetrieblichen Ausbildungs-
zentrums Bergisch Gladbach, freute 
sich über das neue Übungsfahrzeug
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Fachtechnischer Tag der
Tischlerinnung Bergisches Land

Für den 19. März 2015 hatte der Vor-
stand der Tischlerinnung Bergisches 
Land die Kolleginnen und Kollegen der 
Tischlerinnung zum Fachtechnischen 
Tag eingeladen. So trafen sich an die-
sem Tag gut 50 Interessierte im Saal 
des Energiekompetenzzentrums Me-
tabolon in Lindlar.

Nach der Begrüßung durch den 
stellvertretenden Obermeister 
Ulrich Renner referierte Stefan 

Tomann vom Technologiezentrum Holz-

wirtschaft über das Projekt SIAM.

Nach der Einstellung des sicherheits-
technischen und arbeitsmedizinischen 
Dienstes durch die Berufsgenossenschaft 
Holz und Metall (BGHM) hatte der Fach-
verband Tischler NRW im Februar 2014 
das Projekt SIAM zur sicherheitstechni-
schen und arbeitsmedizinischen Betreu-
ung im Tischlerhandwerk gestartet.

Im Mittelpunkt steht die praxisori-
entierte Online-Plattform SIAM, die es 

Unternehmern ermöglicht, die vom Ge-
setzgeber geforderte betriebliche Doku-
mentation einzurichten und auf dem ak-
tuellen Stand zu halten.

Aus diesem Anlass gab Herr Tomann 
im Rahmen seines Vortrags eine Ein-
führung in das online-gestützte Arbeits-
schutzmanagement SIAM und erläuterte 
zur Erleichterung der ersten Schritte an-
schaulich den Umgang mit den verschie-
denen Modulen. ◆

5. Bergische Sicherheitstage

Messe für Einbruch und Brandschutz
Jährlich werden in Deutschland 

über 120.000 Wohnungseinbrüche mit 
einem Gesamtschaden von mehreren 
einhundert Million Euro verübt.

Auch wenn die entstandenen Sach-
schäden in der Regel durch die 
Versicherung reguliert werden, 

ist für viele Einbruchsopfer das Gesche-
hen damit nicht erledigt. Der Schock sitzt 
oftmals tief, das Sicherheitsgefühl ist stark 
verletzt, die Lebensqualität ist nachhaltig 
beeinträchtigt. Vielfach wirken sich Woh-
nungseinbrüche auf die ganze Nachbar-
schaft aus: Die Menschen fühlen sich un-
sicher – allein, weil ein Einbruch in ihrer 
näheren Umgebung geschah.

Wie man seine Wohnung oder sein 
Haus wirksam schützt, zeigte am 21. und 
22.3.2015 eine Ausstellung der Schutzge-
meinschaft Bergisches Land in den Räu-
men der Kreishandwerkerschaft.

Bei den 5. Bergischen Sicherheitsta-
gen demonstrierten verschiedene Hand-
werksbetriebe aus der Region mit Unter-
stützung der Kriminalpolizei, mit welchen 
technischen Mitteln man sein Heim gegen 
Einbrecher ausrüsten kann.

Über 300 Besucher hatten die Gele-
genheit, Sicherheitstechnik der Schlös-
ser, Wohnungseingangstüren, Haustüren, 
Rollläden, Fenster, elektrische Sicherun-
gen wie E-Öffner und Videoüberwachun-
gen kennen zu lernen. ◆
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Neueröffnung im April: „NASCHBARS CLUB“

NASCHBARS CLUB in Handwerkerstuben
Die Umbauarbeiten in den ehema-

ligen Handwerkerstuben sind abge-
schlossen und wir freuen uns sehr, dass 
Andrea Frings und Rudi Batesta, die im 
Februar 2009 bereits die Tapasbar an 
der Paffrather Straße eröffnet haben, 
ihre Erfolgsgeschichte weiterschrei-
ben.

Die Neueröffnung von „NASCH-
BARS CLUB – Cuisine – Live-
music“ direkt an der Bergisch 

Gladbacher Fußgängerzone, Hauptstr. 
164 b, soll ein gastronomisches Highlight 
werden.

Mit einem erweiterten Küchenkonzept 
(mit Unterstützung von Sternekoch Wolf-
gang Müller aus Berlin), reichlich Platz für 

Restaurant und Club, im angesagten In-
dustrielook in komplett renovierten Räu-
men und jeder Menge frischer Ideen star-
tet Rudi Batesta jetzt durch.

Hier trifft sich Slowfood mit regiona-
len Produkten auf Bioqualität mit Glad-
bachs Party-People. Erst was Feines essen 
und dann ab auf die Tanzfl äche – so das 
Konzept.

Die Restaurant-Club-Kombination ist 
jeweils von donnerstags bis sonntags ge-
öffnet. Jeden ersten Sonntag im Monat 
wird es einen Jazz-Brunch geben. ◆

Finanzielle Unterstützung aus dem Handwerk

Gesamtschule Reichshof freute sich
Von Projektbeginn im Jahre 2002 

an war dem „Mensaverein der Ge-
samtschule Reichshof e. V.“ klar, dass 
das Konzept einer Mensa mit ausge-
wogener und bezahlbarer Essensver-
sorgung für alle Schulklassen nur mit 
vielen ehrenamtlichen Helferinnen 
und Helfern funktionieren würde.

Dennoch realisierte der Verein das 
Projekt, wobei er vor allem  die 
Schülerinnen und Schüler mit 

in das Vorhaben einbezog. Auch der Ge-
danke, die Mensa im Zuge der Umsetzung 
des Projekts zu einem Ort der Begegnung 
und des Austauschs werden zu lassen, ge-
lang auf Anhieb. 

Heute sind etwa 70 ehrenamtliche El-
tern nebst 50 Schülerinnen und Schülern 
sowie vier fest angestellte Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter an dem Mensaprojekt be-
teiligt. Die „gute Stube“ der Schule wird 
von allen gerne besucht und vielfach auch 
als Treffpunkt von Schülerinnen und Schü-
lern genutzt, die nicht in der Mensa essen. 

Um die sinnvolle Anschaffung einer Er-
weiterung der Theke zu verwirklichen, die 
neben einem größeren Warenangebot auch 
die Wartezeiten verkürzen würde, nahm 
der Mensaverein 2013 an dem Spenden-
wettbewerb „Vielfach Spenden statt Ein-
fach Feiern“ teil, den die Elektroinnung 
Bergisches Land gemeinsam mit der Kraft-
fahrzeuginnung, der Innung für Metall-
technik und der Innung für Sanitär- und 

Heizungstechnik anlässlich ihres 100-jäh-
rigen Bestehens ausgeschrieben hatte. 

Und tatsächlich wurde das gemein-
nützige Projekt, von dem etwa 1.300 
Mensabesucher profi tieren, mit dem zwei-
ten Platz prämiert, was 2000 Euro für die 
Realisierung einer Thekenerweiterung be-
deutete, die der Verein von der Elektroin-
nung Bergisches Land erhielt. ◆
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Gesamtschule Reichshof punktete mit Projektumsetzung

Elektrohandwerk früher und heute
Mit ihrer Bewerbung bei der Elekt-

roinnung Bergisches Land konnte die 
Klasse 7a der Gesamtschule Reichs-
hof beim großen Spendenwettbe-
werb „Vielfach Spenden statt Einfach 
Feiern“ punkten, den die Innung 2013 
gemeinsam mit der Kraftfahrzeugin-
nung, der Innung für Metalltechnik 
und der Innung für Sanitär- und Hei-
zungstechnik Bergisches Land anläss-
lich ihres 100-jährigen Jubiläums aus-
geschrieben hatte. 

Die Schülerinnen und Schüler, 
die durch ihr Projekt mit dem 
5. Platz prämiert wurden und 

250 Euro Spendengeld erhielten, hatten 
die Idee in die Tat umgesetzt, das heuti-
ge Elektrohandwerk mit dem von früher 
zu vergleichen. Dabei stellten sie fest, dass 
sich dieses Handwerk über viele Jahrhun-
derte herausgebildet hat. Es wurde be-

züglich der Ausbildung und dem Beruf 
des Elektronikers Fachrichtung Energie- 
und Gebäudetechnik recherchiert und 
die Unterschiede zwischen einem Elekt-
roinstallateur und einem Elektrotechni-
ker untersucht. Insbesondere ging es für 
die Projektgruppe aber auch darum, die 
Errungenschaften der modernen Technik 
im Vergleich zu früher hervorzuheben. 
Neben den Veränderungen bezüglich der 
Elektrizität im Haus wurde ebenso auf sa-
nitäre Einrichtungen und die Beheizung 
der Räumlichkeiten eingegangen. Hier 

gab es viel zu entdecken und schnell wur-
den die heutigen Anforderungen an einen 
Handwerker klar. Auch dass man ohne 
gute Mathematik- und Physikkenntnisse 
heutzutage nicht mehr auskommt, leuch-
tete ein. Alle waren sich am Ende einig: 
fehlende schulische Bildung macht es nur 
sehr schwer möglich, in solchen Berufs-
gruppen erfolgreich Fuß zu fassen.

Nachdem die besonderen Schwerpunk-
te zusammengefasst waren, bastelten die 
Schülerinnen und Schüler anschließend 
zwei Hausmodelle aus Pappe, die wie eine 
Puppenstube aufgebaut waren und in al-
len Etagen das technische Interieur zeig-
ten. Das eine Haus verdeutlichte dabei das 
zeitgenössische Leben von „früher“, das 
andere das komfortable Leben von „heu-
te“. Schließlich konnten so alle den Wan-
del der Zeit anhand der zwei Modelle se-
hen. ◆

Förderverein freute sich über
Spendengeld für Klangschalen-Projekt

Nach dem 2013 ausgeschriebenen 
großen Spendenwettbewerb der vier 
Jubiläums-Innungen der Kreishand-
werkerschaft Bergisches Land (Elektro-
innung, Kraftfahrzeuginnung, Innung 
für Metalltechnik und Innung für Sa-
nitär- und Heizungstechnik Bergisches 
Land) freute sich der Leverkusener För-
derverein „Starke Kinder“ mit seinem 
Projekt „Klangschalen“ über einen 
ausgelobten fünften Platz. Der Verein 
erhielt so von der Innung für Metall-
technik ein Spendengeld von 250 Euro.

Die Kinder des Fördervereins, die 
mitunter einen besonderen För-
derbedarf wegen körperlicher 

oder geistiger Entwicklungsverzögerungen 
haben, werden dort in mehreren Gruppen 

betreut. Ein dabei eingeführtes Klang-
schalenprojekt hatte bereits im Vorfeld 
erfolgreich gezeigt, wie wertvoll die Sin-
neserfahrungen mit Schwingungen und 
Geräuschen für Kinder sind. Sie tragen 
zur Entspannung bei und wirken dem All-
tagsstress sowie Reizüberfl utungen entge-
gen. Gerade Kinder erleben die Wirkung 
von Klängen und Vibrationen als sehr po-

sitiven Gegenpol zu Abgelenktheit, nervö-
sen Anspannungen und manchmal sogar 
Wahrnehmungsstörungen. 

„Es ist immer wieder erstaunlich“, so 
die zweite Vorsitzende des Fördervereins, 
Sylke von Skwarczinsky, „wie alle in der 
Gruppe dank dieser Wahrnehmungen in 
einer ganz intensiven Aufmerksamkeit 
versinken.“

Durch das Spendengeld konnten die 
bisher geliehenen Klangschalen nebst 
Gong und weichem Klöppel durch eige-
ne Materialien ersetzt werden. Insgesamt 
profi tieren rund 60 Kinder von der An-
schaffung, die damit sicherlich sehr viele 
schöne Erlebnisse haben und auf ihren Le-
bensweg mitnehmen werden. ◆
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» Karl Temp 9.5.2015
Bergisch Gladbach, Innung für
Raumausstatter und Bekleidungshandwerke

Betriebsjubiläen
50 Jahre
» Heinrich Jansen GmbH 1.4.2015

Leverkusen, Innung für Sanitär- und Heizungstechnik
» Hans Hartenfels GmbH 12.5.2015

Rösrath, Baugewerksinnung

25 Jahre
» Olaf-Dag Menzel 1.4.2015

Bergisch Gladbach, Friseurinnung
» Michael Schwidder 1.4.2015

Bergisch Gladbach, Dachdeckerinnung
» Christel Bings 2.5.2015

Leverkusen, Kraftfahrzeuginnung

Runde Geburtstage
» Ernst Piepereit 4.4.2015 80 Jahre

Ehrenobermeister der Baugewerksinnung 
» Thomas Braun 7.4.2015 55 Jahre

Obermeister der Innung für Sanitär- und Heizungstechnik
» Volker Dellenbusch 22.4.2015 65 Jahre

Ehrenobermeister der Maler- und Lackiererinnung
» Bernd Zemke 24.4.2015 65 Jahre

stellv. Lehrlingswart der Maler- und Lackiererinnung
» Siegfried Barth 29.4.2015 85 Jahre 

Ehrenobermeister der Baugewerksinnung
» Willi Sauer 9.5.2015 65 Jahre

ehem. Vorstandsmitglied der Fleischerinnung
» Christoph Mink 11.5.2015 50 Jahre

ehem. Vorstandsmitglied der Tischlerinnung
» Hanno Kraus 13.5.2015 50 Jahre

Vorstandsmitglied der Bäckerinnung
» Frank Dörich 31.5.2015 50 Jahre

ehem. Vorstandsmitglied der Innung für Metalltechnik
» Kai Uwe Kessler 31.5.2015 50 Jahre

Lehrlingswart der Kraftfahrzeuginnung

Arbeitnehmerjubiläen
40 Jahre
» Jürgen Aßmann 7.4.2015

Wilhelm Wamhoff GmbH & Co. KG, Gummersbach,
Innung für Sanitär- und Heizungstechnik

25 Jahre
» Anna-Maria Schmitz 1.3.2015

Andreas Niedenhof, Bergisch Gladbach
Fleischerinnung

Goldene Meisterbriefe

Diamantener Meisterbrief

» Franz Klein 22.3.2015
Bergisch Gladbach, Innung für Sani-
tär- und Heizungstechnik

» Bernd Veltrup 28.4.2015
Leverkusen
Friseurinnung

» Heinz-Werner Peuser 10.5.2015
Bergisch Gladbach
Baugewerksinnung

» Paul Selbach 12.5.2015
Kürten, Innung für Raumausstatter 
und Bekleidungshandwerke

» Josef Gammersbach 12.5.2015
Overath, Innung für Raumausstatter 
und Bekleidungshandwerke
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Modeproklamation Frühjahr 2015

Trendige Frisuren und Make-ups
Viel Farbigkeit auf der Bühne, vol-

le Begeisterung im Publikum und Ak-
teure mit ihren Modellen, die voller 
Herzblut dabei sind. So kennt man die 
Modeproklamation der Friseurinnung 
Bergisches Land, die zwei Mal jährlich 
stattfindet. Auch diesmal brachten es 
die Friseure der Innung wieder auf den 
Punkt und präsentierten die saisona-
len Trends der Frisuren- und Make-up-
Mode für das kommende Frühjahr. 

Wegen der Witterungsbe-
dingungen verfolgten am 
23.2.2015 zwar weniger Zu-

schauer als sonst die Show im großen Saal 
der Kreishandwerkerschaft Bergisches 
Land, aber die ließen es sich nicht neh-
men, das Neueste vom Neuen live präsen-
tiert zu bekommen. Auf der Bühne gab es 
nicht nur die fertigen Stylings zu sehen, 
sondern man konnte hier verfolgen, wie 
die Akteuren auf der Bühne die aktuellen 
Schnitttechniken und Make-up-Trends 
Wirklichkeit werden ließen.

Rüdiger Stroh, stellvertretender Ober-
meister der Friseurinnung Bergisches 
Land, moderierte mit Witz und Charme 
durch den Abend und zeigte sich am Ende 
der Veranstaltung, gemeinsam mit Ober-
meister Thomas Stangier sehr zufrieden. 
Neben den Zuschauern aus dem Friseur-
fach waren auch wieder Interessierte vor 
Ort, die sich schlicht von den neuen Mo-
detrends inspirieren und mitreißen lassen 
wollten. Auch hat sich die Modeprokla-
mation seit einigen Jahren zu einem Treff-
punkt entwickelt, wo sich männliche wie 
weibliche Auszubildende, Gesellen und 
Meister untereinander bekannt machen 
und gemeinsam fachsimpelten.

„Wie viel Beachtung man dem tren-
digen und aktuellen Modebewusstsein 
schenkt, zeigt auch das Interesse der Presse 
und des Fernsehens“, bemerkt Obermeis-
ter Stangier. „Heute Abend wurde sogar ein 
Ausschnitt der Veranstaltung im WDR-
Fernsehen, Lokalzeit Bergisches Land 
Wuppertal, gegen 19:50 Uhr live übertra-
gen.“ Auch die Akteure, Milan Kranjcec, 
Fatma Lenz, Fatima Machado und Anni-
ka Stangier, die auf der Bühne die neuen 
Schnitte, Farben, Stylings und das saisonale 
Make-up kreierten und erläuterten, freuten 
sich über die gelungene Show. 

„Es ist ein anstrengender und aufregen-
der Abend, der uns alle aber stets hochmo-

tiviert und vor allem inspiriert nach Hause 
gehen lässt“, so Stroh am Ende zufrieden 
resümierend, der während der Show mit 
dem Glätteisen auch selbst einmal in die 
Rolle des Akteurs geschlüpft war und auf 
der Bühne einen Herrenschnitt frisiert 
hatte.

Wer die Modepräsentation verpasst hat 
aber dennoch alles über die Einzelheiten 
der neuen Trends erfahren möchte, wird auf 
der Homepage der Kreishandwerkerschaft 
Bergisches Land fündig. Unter dem Link 
www.handwerk-direkt.de/fri/frisuren-
make-up_mode-fruehjahr-2015.aspx be-
fi nden sich die brandneuen Frisuren- und 
Make-up-Trends in Text und Bild.  ◆
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20.4.2015, 18.00 Uhr
Vorstandssitzung der Innung für
Sanitär- und Heizungstechnik

29.4.2015, 18.00 Uhr
Vorstandssitzung der Tischlerinnung

20.5.2015, 19.30 Uhr
Vorstandssitzung, Friseurinnung

20. & 21.6.2015
Leistungsschau des Waldbröler Handwerks
Waldbröl, Marktplatz

22.6.2015, 18.00 Uhr
Vorstandssitzung der Innung für
Sanitär- und Heizungstechnik

25.8.2015, 18.00 Uhr
Vorstandssitzung der Tischlerinnung

7.9.2015, 18.00 Uhr
Vorstandssitzung der Innung für
Sanitär- und Heizungstechnik

9.11.2015, 18.00 Uhr
Vorstandssitzung der Innung für
Sanitär- und Heizungstechnik

23.11.2015, 18.00 Uhr
Vorstandssitzung der Tischlerinnung

23.11.2015, 20.00 Uhr
Innungsversammlung der Tischlerinnung

Seminare 2015
7.5.2015, 9.00 – 15.00 Uhr

Knigge für Azubis
19.6.2015, 9.00 – 15.00 Uhr

Knigge für Handwerker

ndwerksforum Recht + Ausbildung Namen + Nachrichte

Hinweis: Termine ohne genannten 
Veranstaltungsort fi nden im 
Gebäude der Kreishandwerkerschaft, 
Altenberger-Dom-Straße 200,
51467 Bergisch Gladbach-Schildgen, 
statt.

Erste Hilfe 2015 und Brandschutz
20.4.2015, 8.30 – 16.30 Uhr: Grundkurs

20.4.2015, 8.30 - 16.30 Uhr: Grundkurs
Bergisches Energiekompetenzzentrum, Lindlar

24.4.2015, 8.30 – 16.30 Uhr: Grundkurs

27.4.2015, 8.30 – 16.30 Uhr: Grundkurs

29.4.2015, 8.30 – 16.30 Uhr: Grundkurs
Bergisches Energiekompetenzzentrum, Lindlar

4.5.2015, 8.30 – 16.30 Uhr: Auffrischungskurs

7.5.2015, 8.30 – 16.30 Uhr: Auffrischungskurs

10.6.2015, 8.30 – 16.30 Uhr: Grundkurs

24.8.2015, 8.30 – 16.30 Uhr: Grundkurs

26.10.2015, 8.30 – 16.30 Uhr: Grundkurs
Bergisches Energiekompetenzzentrum, Lindlar

27.10.2015, 9.00 – 13.00 Uhr: Brandschutzhelferschulung, 
Bergisches Energiekompetenzzentrum, Lindlar

27.10.2015, 14.00 – 18.00 Uhr: Brandschutzhelferschulung
Bergisches Energiekompetenzzentrum, Lindlar

16.11.2015, 8.30 – 16.30 Uhr: Grundkurs






